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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

A) Problem 

Die Verordnung (EU) 2024/1028 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. April 2024 über die Erhebung und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit 
Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2018/1724 (im Folgenden: Verordnung (EU) 2024/1028) ist am 19. Mai 
2024 in Kraft getreten. Ziel der Verordnung (EU) 2024/1028 ist es, den Zugang von Be-
hörden zu Daten der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften zu verbessern und ihnen 
dadurch die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Vermietungsangebote auf Online-Plattfor-
men für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften (im Folgenden: Online-Plattformen) 
zu erleichtern. Zu diesem Zweck sieht die Verordnung (EU) 2024/1028 eine harmoni-
sierte digitale Struktur für die Erhebung und den Austausch von Daten zu Dienstleistun-
gen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften vor. Die Verordnung (EU) 2024/1028 
gilt ab dem 20. Mai 2026 in allen Mitgliedstaaten. Voraussetzung für den Datenzugang 
ist die Einführung eines digitalen Registrierungsverfahrens nach Maßgabe der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Mitgliedstaatliche Regelungen zum Zugang zu Daten über kurz-
fristige Vermietungen von Unterkünften von Online-Plattformen außerhalb der in der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028 festgelegten konkreten Regelungen sind ab dem 20. Mai 2026 
nicht mehr möglich. Der bislang in Art. 3 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. Satz 1 des Zweckent-
fremdungsgesetzes (ZwEWG) enthaltene Auskunftsanspruch gegenüber Online-Platt-
formen wird daher ab diesem Zeitpunkt wirkungslos und kann nicht mehr zur Erlangung 
von Daten von Online-Plattformen herangezogen werden. 

B) Lösung 

Mit dem Gesetzentwurf werden die Anforderungen aus der Verordnung (EU) 2024/1028 
umgesetzt. Zu diesem Zweck werden die Gemeinden ermächtigt, ein digitales Registrie-
rungsverfahren für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften über Online-Plattformen im zeitlichen und räumlichen Geltungsbereich 
einer Zweckentfremdungssatzung einzuführen. Damit wird sichergestellt, dass die Ge-
meinden mit Geltungseintritt der Verordnung zum 20. Mai 2026 auch weiterhin Daten 
zu kurzfristigen Vermietungen von Unterkünften von Online-Plattformen erhalten und 
ihre Zweckentfremdungssatzungen effektiv vollziehen können. Gleichzeitig wird eine 
Registrierungspflicht für Gastgeber eingeführt. Diese müssen künftig die Einheit regist-
rieren, bevor sie diese über Online-Plattformen anbieten. Die Befugnis des Eigentü-
mers, mit seinem Wohnraum im Rahmen der bislang schon geltenden Gesetze nach 
eigenem Belieben zu verfahren, wird durch die Einführung eines digitalen Registrie-
rungsverfahrens nicht weiter eingeschränkt. 

Darüber hinaus wird der Kreis der Auskunftspflichtigen um Energie- und Wasserversor-
ger erweitert sowie klargestellt, dass Auskünfte nur im Einzelfall verlangt werden dürfen. 
Zudem werden zusätzliche Bußgeldtatbestände eingeführt, um Verstöße im Rahmen 
des Registrierungsverfahrens sanktionieren zu können. 

C) Alternativen 

Keine 
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D) Kosten 

1. Kosten für den Staat 

Für den Staat entstehen keine zusätzlichen Kosten.  

2. Kosten für die Kommunen 

Durch die Gesetzesänderung entstehen keine Kosten für die Gemeinden. Für die 
Gemeinden besteht keine Verpflichtung zur Einführung eines Registrierungsverfah-
rens. Sie werden lediglich durch die Gesetzesänderung ermächtigt, ein digitales 
Registrierungsverfahren im zeitlichen und räumlichen Geltungsbereich einer 
Zweckentfremdungssatzung einzuführen, wenn sie Daten von Online-Plattformen 
für den Vollzug ihrer Zweckentfremdungssatzung weiterhin erhalten möchten. Für 
die Gemeinden können Kosten bei der Einführung und Bereitstellung eines Registrie-
rungsverfahrens entstehen. 

3. Kosten für die Wirtschaft und die Bürger 

Durch die Gesetzesänderung entstehen keine Kosten für die Wirtschaft und die Bür-
ger. Auch bei der Einführung eines Registrierungsverfahrens durch die Gemeinden 
entstehen für die Wirtschaft und die Bürger keine Kosten, da die Erteilung der Re-
gistrierungsnummer kostenfrei erfolgt. Der mit der Registrierung verbundene, ver-
gleichsweise geringe zeitliche Aufwand für die Wirtschaft und die Bürger steht nicht 
außer Verhältnis zu dem erreichbaren Beitrag zum Schutz und Erhalt von Wohn-
raum.  
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

§ 1 

Das Zweckentfremdungsgesetz (ZwEWG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 864, 
BayRS 2330-11-B), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Juni 2017 (GVBl. S. 182) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 2 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Die Erteilung einer Genehmigung erfolgt unabhängig von der Beantragung oder 
Erteilung einer Registrierungsnummer nach Art. 2a Abs. 4.“ 

2. Nach Art. 2 wird folgender Art. 2a eingefügt: 

„Art. 2a 

Registrierungsverfahren für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
über Online-Plattformen; Registrierungspflicht 

(1) 1Zum Zweck der Durchführung dieses Gesetzes können Gemeinden in einer 
Satzung nach Art. 1 Satz 1 für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietungen von Unterkünften über Online-Plattformen für die kurzfristige Vermie-
tung von Unterkünften nach Art. 3 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2024/1028 ein Regist-
rierungsverfahren nach Art. 3 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 einführen. 
2Eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften nach Satz 1 liegt 
vor, wenn eine Einheit nach Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 vom Gast-
geber nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 regelmäßig oder vorüberge-
hend für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ohne Unterbrechung gegen Ent-
gelt vermietet wird, unabhängig davon, ob die Vermietung gewerblich oder nichtge-
werblich erfolgt. 

(2) In Gebieten, in denen ein Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 ein-
geführt wurde, ist der Gastgeber verpflichtet, die Einheit zu registrieren, bevor er 
diese über eine Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
anbietet (Registrierungspflicht). 

(3) 1Die Gemeinde stellt das Registrierungsverfahren online bereit, über das der 
Gastgeber Informationen zur Einheit und zu seiner Person nach Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 übermittelt. 2Sie kann in der Satzung verlangen, dass 
den nach Satz 1 übermittelten Informationen Belege beigefügt werden. 3Dies kann 
auch die Vorlage einer Kopie der Genehmigung nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Satz 2 Nr. 3 oder einen eindeutigen Verweis darauf umfassen. 
4Aktualisierungen sind vom Gastgeber über eine im Registrierungsverfahren 
bereitgestellte technische Funktion vorzunehmen. 5Die Gemeinde stellt sicher, dass 
die bereitgestellten Informationen und Unterlagen auf Verlangen des Gastgebers 
für spätere Registrierungen wiederverwendet werden können.  

(4) 1Die Vergabe der Registrierungsnummer nach Art. 3 Nr. 7 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 erfolgt auf der Grundlage der Erklärungen des 
Gastgebers. 2Sobald der Gastgeber die Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und die nach Abs. 3 Satz 2 und 3 erforderlichen 
Belege vorlegt, ist automatisch und unverzüglich für die betreffende Einheit 
kostenfrei eine Registrierungsnummer zu erteilen. 3Die Erteilung der 
Registrierungsnummer ist ein Verwaltungsakt, der vollständig durch automatisierte 
Einrichtungen erlassen werden kann. 
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(5) 1Der Gastgeber ist verpflichtet, der Online-Plattform für die kurzfristige Ver-
mietung von Unterkünften mitzuteilen, ob die dort angebotene Einheit einem Re-
gistrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 unterliegt. 2Ist dies der Fall, ist er verpflich-
tet, die Registrierungsnummer auf der Online-Plattform für die kurzfristige Vermie-
tung von Unterkünften anzugeben. 3Die Gemeinde stellt sicher, dass technische 
Mittel zur Bewertung der Gültigkeit der Registrierungsnummer vorhanden sind.  

(6) 1Die Registrierungsnummern werden in ein öffentliches und leicht 
zugängliches Register aufgenommen, das von der Gemeinde eingerichtet und 
gepflegt wird. 2Beantragt der Gastgeber die Entfernung der Einheit aus dem 
Register, wird die Registrierungsnummer aus dem Register gelöscht und verliert 
ihre Gültigkeit. 3Die Gemeinde ermöglicht dem Gastgeber die Beantragung zur 
Entfernung der Einheit nach Satz 2 über eine technische Funktion im 
Registrierungsverfahren. 

(7) 1Die Gemeinde bewahrt sämtliche Informationen und Unterlagen, die im 
Rahmen eines Registrierungsverfahrens übermittelt wurden, in sicherer Weise und 
nur für einen Zeitraum auf, der für die Identifizierung der Einheit erforderlich ist, 
sowie längstens für 18 Monate, nachdem der Gastgeber nach Abs. 6 Satz 2 die 
Entfernung der Einheit aus dem Register beantragt hat, sofern eine längere Aufbe-
wahrung für andere gesetzlich vorgeschriebene Zwecke nicht erforderlich ist. 2Sie 
verarbeitet die Informationen und Unterlagen nur für Zwecke der Vergabe der Re-
gistrierungsnummer und der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes. 

(8) 1Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften sind 
verpflichtet, Gemeinden, die in einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung (EU) 2024/1028 aufgeführt sind, Daten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 über die durch den Bund bestimmte einheitliche digitale Zu-
gangsstelle zur Verfügung zu stellen. 2Werden Einheiten in Gebieten, in denen ein 
Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 eingeführt wurde, ohne Registrierungs-
nummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch einer Regist-
rierungsnummer angeboten, können die Gemeinden gegenüber Online-Plattformen 
für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften anordnen, Informationen zu diesen 
Angeboten vorzulegen und diese Angebote zu entfernen. 

(9) Die Gemeinde erstellt und aktualisiert die in Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 
Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028 genannten Listen und übermittelt 
sie der durch den Bund bestimmten einheitlichen digitalen Zugangsstelle.“ 

3. Art. 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach der Angabe „Vermittler“ die Angabe „sowie Energie- und 
Wasserversorger“ und nach der Angabe „Gemeinde“ wird die Angabe „im Ein-
zelfall bei Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten, dass ein Verstoß gegen 
dieses Gesetz vorliegt,“ eingefügt. 

b) Satz 5 wird aufgehoben. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird Abs. 1. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Art. 3 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt, 

2. entgegen Art. 2a Abs. 2 eine Einheit nicht registriert, bevor er diese über 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften anbie-
tet,  

3. entgegen Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die Registrierungsnummer auf der Online-
Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften nicht angibt,  



Drucksache 19/9639 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 5 

 

 

4. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 2a Abs. 8 Satz 2 Infor-
mationen nicht vorlegt sowie Angebote zu Einheiten, die ohne Registrie-
rungsnummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch 
einer Registrierungsnummer angeboten werden, nicht entfernt, 

5. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 6 Abs. 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1028 Informationen nicht vorlegt oder entgegen einer vollziehba-
ren Anordnung nach Art. 6 Abs. 3, 4 oder Abs. 6 der Verordnung (EU) 
2024/1028 Angebote zu Einheiten nicht entfernt oder den Zugang dazu nicht 
sperrt.“ 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 

 

 

Begründung 

A) Allgemeines 

Die Verordnung (EU) 2024/1028 ist am 19. Mai 2024 in Kraft getreten. Ziel der Verord-
nung (EU) 2024/1028 ist es, den Zugang von Behörden zu Daten der kurzfristigen Ver-
mietung von Unterkünften zu verbessern und ihnen zum Schutz von Wohnraum die 
Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Vermietungsangebote auf Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften (im Folgenden: Online-Plattformen) zu er-
leichtern. Zu diesem Zweck sieht die Verordnung (EU) 2024/1028 eine harmonisierte 
digitale Struktur für die Erhebung und den Austausch von Daten der kurzfristigen Ver-
mietungen von Unterkünften, die über Online-Plattformen angeboten werden, vor. Sie 
enthält detaillierte Regelungen zum digitalen Registrierungsverfahren sowie zur Einrich-
tung einer einheitlichen digitalen Zugangsstelle, die als zentrale Datendrehscheibe zwi-
schen Online-Plattformen, Behörden der Mitgliedstaaten, Gastgebern und Statistikäm-
tern fungiert. Während die Einrichtung der einheitlichen digitalen Zugangsstelle in der 
Zuständigkeit des Bundes liegt und bei der Bundesnetzagentur erfolgt (vgl. Entwurf ei-
nes Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetzes (KVDG) der Bundesregierung (vgl. 
BT-Drs. 21/3484)), fällt die Einführung eines digitalen Registrierungsverfahrens auf-
grund des sachlichen Zusammenhangs mit dem Zweckentfremdungsrecht in die Ge-
setzgebungskompetenz der Länder (Art. 70 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG)). 

Die Verordnung (EU) 2024/1028 gilt ab dem 20. Mai 2026 in allen Mitgliedstaaten. Der 
Zugang zu diesen Daten ist ab dem 20. Mai 2026 nur noch möglich, wenn ein digitales 
Registrierungsverfahren nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2024/1028 eingeführt 
wird. Ab diesem Zeitpunkt sind mitgliedstaatliche Regelungen zum Zugang zu Daten 
über kurzfristige Vermietungen von Unterkünften von Online-Plattformen außerhalb der 
in der Verordnung (EU) 2024/1028 festgelegten konkreten Regelungen nicht mehr mög-
lich. In der Folge wird der gegenwärtig in Art. 3 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. Satz 1 ZwEWG 
geregelte Auskunftsanspruch gegenüber Online-Plattformen überlagert und kann nicht 
mehr als gesetzliche Grundlage zur Erlangung von Daten zu kurzfristigen Vermietungen 
von Unterkünften herangezogen werden. Die Gemeinden benötigen diese Daten von 
den Online-Plattformen jedoch weiterhin, um mit ihrer Hilfe zweckwidrige Nutzungen von 
Wohnraum aufdecken und ihre Zweckentfremdungssatzungen zum Schutz von Wohn-
raum effektiv vollziehen zu können. Im Mittelpunkt dieses Gesetzes steht daher, den Ge-
meinden ab dem Geltungseintritt der Verordnung zum 20. Mai 2026 weiterhin den Zugang 
zu diesen Daten zu ermöglichen. Die Gemeinden werden daher gesetzlich ermächtigt, 
ein Registrierungsverfahren, das den Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1028 
entspricht, im räumlichen und zeitlichen Anwendungsbereich einer Zweckentfrem-
dungssatzung einzuführen. Zu diesem Zweck wird ein neuer Art. 2a ZwEWG eingefügt, 
der zum einen die Ermächtigungsgrundlage für die Gemeinden zur Einführung eines Re-
gistrierungsverfahrens enthält sowie zum anderen die Anforderungen an das Registrie-
rungsverfahren im Landesrecht näher ausgestaltet, sofern dies nach den unmittelbar 
geltenden Regelungen der Verordnung (EU) 2024/1028 vorgesehen und zulässig ist. 
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Mit dem neuen Art. 2a ZwEWG wird erreicht, dass die Gemeinden verlässliche und be-
lastbare Daten von Online-Plattformen erhalten können, um Kurzzeitvermietungen kon-
trollieren und das Zweckentfremdungsrecht wirksam durchsetzen zu können. Gastge-
ber müssen die Einheit aufgrund der neu eingeführten Registrierungspflicht registrieren, 
bevor sie diese über Online-Plattformen anbieten. Im Rahmen des Registrierungsver-
fahrens erhält der Gastgeber eine Registrierungsnummer, die er auf der Online-Platt-
form angeben muss und anhand derer die eindeutige Identifizierung und Zuordnung 
seines Angebots möglich ist. Von den Online-Plattformen werden die Tätigkeitsdaten 
zu den Vermietungen (Zahl der Übernachtungen in der Unterkunft, Anzahl der Gäste, 
Wohnsitzland) erfasst und zusammen mit der Registrierungsnummer, der genauen An-
schrift der Einheit und der URL des Angebots monatlich an die einheitliche digitale Zu-
gangsstelle übermittelt. Dort können sie von den Gemeinden abgerufen werden. Nach 
dem Entwurf eines Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetzes (KVDG) der Bun-
desregierung (vgl. BT-Drs. 21/3484) soll in einem neuen § 22a des Digitale-Dienste-
Gesetzes (DDG) die Zuständigkeit für die einheitliche digitale Zugangsstelle bei der 
Bundesnetzagentur festgelegt werden.  

Mit Hilfe dieser monatlich bereitgestellten Daten erhalten die Gemeinden zuverlässige 
und wichtige Informationen, um Zweckentfremdungen von Wohnraum frühzeitig aufde-
cken, unterbinden und ahnden zu können. Die missbräuchliche Verwendung von Wohn-
raum kann dadurch effektiv bekämpft und ausreichend bezahlbarer Wohnraum für die 
lokale Bevölkerung erhalten werden. Gleichzeitig bleibt durch ein bürokratiearmes On-
line-Registrierungsverfahren die Möglichkeit bestehen, dass sich private Gastgeber am 
wirtschaftlichen Markt für Kurzzeitvermietungen beteiligen können. Auf diese Weise 
sorgt das Registrierungsverfahren in wirksamer und verhältnismäßiger Weise für einen 
angemessenen Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse am Schutz von Wohn-
raum und den Interessen der Gastgeber an einer wirtschaftlichen Nutzung von Wohn-
raum im Rahmen des Zweckentfremdungsrechts. 

Die Möglichkeit zur Einführung eines Registrierungsverfahrens lässt die bestehenden 
formellen und materiell-rechtlichen Anforderungen nach dem Zweckentfremdungsge-
setz zum Schutz und Erhalt von Wohnraum unberührt. Insbesondere erfolgen Prüfun-
gen und Genehmigungen von Zweckentfremdungen weiterhin im Rahmen des zweck-
entfremdungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens und damit außerhalb des Registrie-
rungsverfahrens. Die Einführung eines Registrierungsverfahrens ist nur im räumlichen 
und zeitlichen Anwendungsbereich einer Zweckentfremdungssatzung möglich. Die Ent-
scheidung zur Einführung eines Registrierungsverfahrens liegt im Ermessen der Ge-
meinde und trägt damit dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht Rechnung. Gemein-
den, die keine Daten zu kurzfristigen Vermietungen von Online-Plattformen erheben 
möchten, sind nicht verpflichtet, ein Registrierungsverfahren einzuführen. 

Darüber hinaus wird mit der Gesetzesänderung der Kreis der nach Art. 3 ZwEWG aus-
kunftspflichtigen Stellen um Energie- und Wasserversorger erweitert. Verbrauchsdaten 
können künftig als zusätzliche Erkenntnisquelle für die Aufdeckung von Zweckentfrem-
dungen genutzt werden. Außerdem wird in Art. 3 ZwEWG klargestellt, dass Auskünfte 
nur im Einzelfall bei Vorliegen eines Anfangsverdachts oder einer auf einer einzelfall-
bezogenen Tatsachenbasis beruhenden konkreten Gefahr eines Verstoßes gegen Vor-
schriften dieses Gesetzes verlangt werden dürfen. Zudem werden zusätzliche Bußgeld-
tatbestände eingeführt, um Verstöße im Rahmen des Registrierungsverfahrens sankti-
onieren zu können. 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die gesetzliche Ermächtigung der Gemeinden zur Einführung eines Registrierungsver-
fahrens nach Maßgabe der Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1028 ist zwin-
gend erforderlich, damit die Gemeinden weiterhin Daten von Online-Plattformen erhal-
ten können, um ihre Zweckentfremdungssatzungen zum Schutz von Wohnraum wir-
kungsvoll und effektiv vollziehen zu können. Der bislang bestehende Auskunftsan-
spruch nach Art. 3 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. Satz 1 ZwEWG wird ab dem Geltungseintritt 
der Verordnung zum 20. Mai 2026 wirkungslos und kann nicht mehr zur Erlangung von 
Daten zu kurzfristigen Vermietungen von Unterkünften herangezogen werden. 
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C) Besonderer Teil 

Zu § 1 

Zu Nr. 1 (Art. 2 Abs. 1 Satz3) 

Mit der Regelung in Art. 2 Abs. 1 Satz 3 wird klargestellt, dass die Prüfung und Erteilung 
einer zweckentfremdungsrechtlichen Genehmigung unabhängig von der Beantragung 
und Erteilung einer Registrierungsnummer für die kurzfristige Vermietung von Unter-
künften im Rahmen eines Registrierungsverfahrens nach Art. 2a erfolgt. Die Prüfung 
und Genehmigung einer Zweckentfremdung erfolgt weiterhin im Rahmen des zweck-
entfremdungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach Maßgabe der formellen und 
materiell-rechtlichen Anforderungen des Zweckentfremdungsgesetzes zum Schutz von 
Wohnraum und damit außerhalb eines Registrierungsverfahrens.  

Zu Nr. 2 (Art. 2a)  

Zu Abs. 1 

Mit der Regelung in Art. 2a Abs. 1 Satz 1 erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, in 
einer Zweckentfremdungssatzung ein Registrierungsverfahren nach Art. 3 Nr. 8 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietungen von Unterkünften über Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften (Art. 3 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2024/1028) einzuführen. Damit wird 
sichergestellt, dass die Gemeinden Daten zu Kurzzeitvermietungen, die sie von Online-
Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften (im Folgenden: Online-
Plattformen) zum Vollzug ihrer Zweckentfremdungssatzungen benötigen, auch weiter-
hin erhalten können. Die Einführung eines Registrierungsverfahrens ist nur im räumli-
chen und zeitlichen Geltungsbereich einer Zweckentfremdungssatzung für die darin be-
zeichneten Gebiete möglich. Damit knüpft die Einführung eines Registrierungsverfah-
rens an eine Zweckentfremdungssatzung an, um es Gemeinden mit angespannten 
Wohnungsmärkten zu ermöglichen, mit Hilfe des Registrierungsverfahrens belastbare 
Daten über Kurzzeitvermietungen zu erhalten, die sie für den Vollzug ihrer Zweckent-
fremdungssatzungen zum Schutz von Wohnraum benötigen. Die isolierte Einführung 
eines Registrierungsverfahrens außerhalb einer Zweckentfremdungssatzung ist dage-
gen nicht möglich und kann von Gemeinden ohne Zweckentfremdungssatzung nicht 
vorgenommen werden. Das Registrierungsverfahren kann im Wege der Anpassung ei-
ner bestehenden Zweckentfremdungssatzung oder im Rahmen des Neuerlasses einer 
Zweckentfremdungssatzung eingeführt werden. Das Registrierungsverfahren ist ein ei-
genständiges Verfahren und führt nicht zu einer Verknüpfung mit dem zweckentfrem-
dungsrechtlichen Genehmigungsverfahren. Die Bewertung formeller und materiell-
rechtlicher Anforderungen für das Vorliegen einer Zweckentfremdung erfolgt weiterhin 
durch die Gemeinden nach den bestehenden Regelungen des Zweckentfremdungs-
rechts. Mithilfe der im Rahmen des Registrierungsverfahrens monatlich bereitgestellten 
Daten erhalten die Gemeinden zuverlässige und wichtige Informationen, um zweckwid-
rige Vermietungen von Wohnraum zum Beispiel an Touristen, Geschäftsreisende oder 
Medizintouristen frühzeitig aufdecken, unterbinden sowie ahnden zu können. Die Ge-
meinden entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit, ob sie 
von der Möglichkeit zur Einführung eines Registrierungsverfahrens im Anwendungsbe-
reich ihrer Zweckentfremdungssatzung Gebrauch machen. 

In Art. 2a Abs. 1 Satz 2 wird der Begriff der Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung 
von Unterkünften im Landesrecht bestimmt. Dabei wird die in Art. 3 Nr. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 enthaltene Begriffsbestimmung der „Dienstleistung der kurzfristi-
gen Vermietung von Unterkünften“ übernommen und lediglich dahingehend konkreti-
siert, was unter „kurzfristig“ zu verstehen ist. Die weiteren in Art. 3 Nr. 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1028 enthaltenen Tatbestandsmerkmale bleiben dagegen unverändert be-
stehen. Die Befugnis zur näheren Ausgestaltung der in Art. 3 Nr. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 enthaltenen Begriffsbestimmung der „Dienstleistung der kurzfris-
tigen Vermietung von Unterkünften“ ergibt sich unmittelbar aus dieser Vorschrift selbst, 
wonach angesichts der unterschiedlichen Ansätze in den einzelnen Mitgliedstaaten nä-
here Konkretisierungen zu Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unter-
künften im nationalen Recht möglich sind (vgl. auch Erwägungsgrund 6 der Verord-
nung (EU) 2024/1028). Zur Konkretisierung, was unter „kurzfristig“ zu verstehen ist, 
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wird im Zweckentfremdungsrecht eine Obergrenze von bis zu sechs Monaten gesetz-
lich festgelegt. Diese Grenze dient der Rechtsklarheit für Behörden und Gastgeber in 
Bezug auf die Notwendigkeit einer Registrierung im Falle einer beabsichtigten kurzfris-
tigen Vermietung von Unterkünften über Online-Plattformen. Die Vermietung ist dann 
„kurzfristig“, wenn ein Gastgeber eine Einheit für einen begrenzten Zeitraum von bis zu 
höchstens sechs Monaten ohne Unterbrechung regelmäßig oder vorübergehend gegen 
Entgelt vermietet und die Räumlichkeiten nicht für einen länger andauernden oder un-
befristeten Aufenthalt zur Verfügung stellt. Dabei ist es unerheblich, ob die Vermietung 
gewerblich oder nicht gewerblich erfolgt. Gegenstand einer Dienstleistung der kurzfris-
tigen Vermietung ist eine Einheit, die nach Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 
näher bezeichnet wird. Eine Einheit ist danach eine möblierte Unterkunft, wie zum Bei-
spiel möblierte Wohnungen, einzelne Zimmer, private Häuser sowie Ferienwohnungen, 
die an Touristen, Medizintouristen, Geschäftsreisende, Arbeitnehmer, Monteure und 
andere wiederholt und kurzfristig vermietet werden, unabhängig davon, ob die Vermie-
tung zum Teil mit Serviceleistungen wie dem Bereitstellen von Bettwäsche oder der 
Reinigung der Unterkunft verbunden ist. Nicht Gegenstand einer kurzfristigen Vermie-
tung sind dagegen die in Art. 3 Nr. 1 Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028 
angeführten möblierten Unterkünfte wie zum Beispiel Hotels, Gasthöfe und Pensionen, 
Ferienhotels, Suite- oder Apartmenthotels, Hostels und Motels, Campingplätze (vgl. 
auch Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EU) 2024/1028). Ebenfalls nicht umfasst von 
der Registrierungspflicht sind möblierte Unterkünfte, die ohne Entgelt angeboten wer-
den. Dies kann zum Beispiel bei einem unentgeltlichen Tausch von Wohnstätten über 
entsprechende Online-Tausch-Portale der Fall sein, es sei denn die besondere Art der 
Ausgestaltung zieht ein Entgelt einschließlich jeder Art eines wirtschaftlichen Aus-
gleichs nach sich (Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EU) 2024/1028). Gastgeber ist 
nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 eine natürliche oder juristische Per-
son, die auf gewerblicher oder nichtgewerblicher Basis regelmäßig oder vorübergehend 
eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften über eine Online-
Plattform erbringt oder zu erbringen beabsichtigt. 

Zu Abs. 2 

In Art. 2a Abs. 2 wird die Registrierungspflicht für Gastgeber gesetzlich festgeschrie-
ben. Der Gastgeber muss jede Einheit zunächst registrieren, bevor er diese über On-
line-Plattformen anbietet. Durch die Einführung einer Registrierungspflicht in Gebieten, 
in denen ein Registrierungsverfahren eingeführt wurde, wird sichergestellt, dass nur 
Einheiten angeboten werden, die vorher auch tatsächlich registriert worden sind und für 
die der Gastgeber ein entsprechendes Registrierungsverfahren durchlaufen hat. Die mit 
der Einführung der Registrierungspflicht verbundenen Eingriffe in die nach den Art. 2 
Abs. 1 und 14 Abs. 1 GG geschützten Grundrechte der Gastgeber sind sachgerecht und 
zum Schutz und Erhalt von Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung erforderlich. 
Ohne eine solche Registrierungspflicht für Gastgeber würde der mit dem Registrierungs-
verfahren bezweckte verbesserte Wohnraumschutz ins Leere laufen. 

Zu Abs. 3 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. b der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass das Registrierungsverfahren von 
den Gemeinden online bereitgestellt wird. Jede Einheit darf nur einem Registrierungs-
verfahren unterliegen. Dies dient dazu, Situationen zu vermeiden, in denen einer Einheit 
für ein Angebot mehr als eine Registrierungsnummer zugewiesen wird (Art. 4 Abs. 3 
Buchst. d der Verordnung (EU) 2024/1028 in Verbindung mit Erwägungsgrund 9 der 
Verordnung (EU) 2024/1028). Der Gastgeber übermittelt bei der Registrierung Informa-
tionen zur Einheit sowie zu seiner Person nach Art. 5 Abs. 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Angaben zur Einheit sind zum Beispiel Anschrift, Art und Höchst-
zahl der Schlafgelegenheiten und zur Genehmigungspflichtigkeit der kurzfristigen Ver-
mietung. Angaben zur Person sind zum Beispiel Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie 
bei natürlichen Personen die nationale Identifikationsnummer oder jede andere Art von 
Information, die eine eindeutige und genaue Identifizierung des Gastgebers ermöglicht, 
und bei juristischen Personen die Handelsregisternummer. Der Gastgeber reicht alle 
erforderlichen Unterlagen im Rahmen des Registrierungsverfahrens in digitaler Form 
ein (Art. 4 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028).  
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Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Gemeinden können verlangen, dass den nach Art. 2a 
Abs. 3 Satz 1 übermittelten Informationen geeignete Belege beigefügt werden. Die 
Festlegung geeigneter Belege obliegt der Entscheidungshoheit der Gemeinden und er-
folgt im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens. Die Belege müssen zum Nachweis 
der übermittelten Informationen geeignet und erforderlich sein. Es dürfen keine überzo-
genen Anforderungen an die Vorlage dieser Belege gestellt werden. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 3 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Gemeinden können die Kopie einer zweckentfrem-
dungsrechtlichen Genehmigung nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 1 
Satz 2 Nr. 3 oder einen eindeutigen Verweis darauf verlangen, wenn der Gastgeber im 
Rahmen der Registrierung angegeben hat, dass die Einheit der zweckentfremdungs-
rechtlichen Genehmigungspflicht unterliegt oder aufgrund seiner Angaben die automa-
tische Feststellung dieser Genehmigungspflicht möglich ist (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a Zif-
fer v der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 4 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Gastgeber sind verpflichtet, Aktualisierungen der im Rahmen 
des Registrierungsverfahrens bereitgestellten Informationen, Unterlagen und Belege 
vorzunehmen, wenn sich die dadurch belegte Situation wesentlich ändert. Dies kann 
auch Unterlagen betreffen, die nur für einen begrenzten Zeitraum gültig sind wie bei-
spielsweise ein Ausweisdokument oder eine Brandschutz- oder Sicherheitsbescheini-
gung (Erwägungsgrund 13 der Verordnung (EU) 2024/1028). Die Gemeinde ermöglicht 
die Aktualisierungen über eine im Registrierungsverfahren bereitgestellte technische 
Funktion nach Art. 4 Abs. 3 Buchst. e der Verordnung (EU) 2024/1028. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 5 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Danach stellt die Gemeinde sicher, dass Informationen und Un-
terlagen, die vom Gastgeber bereits bei einer erstmaligen Registrierung eingereicht 
wurden, nach dem Grundsatz der einmaligen Datenerfassung auch für spätere Regist-
rierungen wiederverwendet werden dürfen (vgl. hierzu auch Erwägungsgrund Nr. 32 
der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Zu Abs. 4 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 4 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. a der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass die Vergabe der Registrierungsnum-
mer auf der Grundlage der Erklärungen des Gastgebers erfolgt. Der Gastgeber ist ver-
antwortlich für die Richtigkeit der Informationen, die er der Gemeinde im Rahmen des 
Registrierungsverfahrens zur Verfügung stellt (Art. 5 Abs. 6 der Verordnung (EU) 
2024/1028). Eine inhaltliche Überprüfung der Angaben des Gastgebers vor Vergabe 
der Registrierungsnummer – mit Ausnahme von Plausibilitätskontrollen – erfolgt nicht. 
Die Registrierungsnummer stellt gemäß Art. 3 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2024/1028 
eine von der Gemeinde vergebene individuelle Kennung dar, mit der die Einheit eindeu-
tig identifiziert wird. Mit ihr wird sichergestellt, dass die von den Online-Plattformen erho-
benen und übermittelten Daten den Gastgebern und den Einheiten korrekt zugeordnet 
werden können. Die Registrierungsnummer darf keine personenbezogenen Daten ent-
halten (Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EU) 2024/1028). Die Befugnisse zur Über-
prüfung der Angaben des Gastgebers nach der Vergabe der Registrierungsnummer 
ergeben sich unmittelbar aus Art. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 4 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. b der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass die Registrierungsnummer automa-
tisch und unverzüglich für die betreffende Einheit vergeben wird, sobald der Gastgeber 
alle erforderlichen Information nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 sowie 
die Belege nach Art. 2a Abs. 3 Satz 2 und 3 vorlegt. Automatisch bedeutet, dass die 
Vergabe der Registrierungsnummer ohne inhaltliche Prüfung der Angaben des Gastge-
bers erfolgt. Die automatische Vergabe der Registrierungsnummer hat keinen Einfluss 
auf die Prüfung und Bewertung der Gemeinde, ob der Gastgeber die formellen und 
materiell-rechtlichen Anforderungen nach den zweckentfremdungsrechtlichen Bestim-
mungen einhält, sondern lässt diese unberührt (Erwägungsgründe 4 und 11 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028). Um den Zugang zum Registrierungsverfahren für Gastgeber 
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möglichst niederschwellig und bürokratiearm zu gestalten, wird die Registrierungsnum-
mer kostenfrei erteilt. Bürokratische Hemmnisse werden dadurch auf ein verträgliches 
und angemessenes Maß reduziert und finanzielle Belastungen des Gastgebers vermie-
den. Dies trägt maßgeblich zur Förderung der Akzeptanz des Registrierungsverfahrens 
beim Gastgeber bei. Gleichzeitig profitieren auch die Gemeinden von den Vorteilen ei-
nes Registrierungsverfahrens. Die Erfassung der Gastgeber sowie die monatliche Be-
reitstellung der Vermietungsdaten tragen maßgeblich zur Verbesserung des Vollzugs 
der gemeindlichen Zweckentfremdungssatzungen bei und reduzieren den bisherigen 
Ermittlungsaufwand erheblich. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 4 Satz 3 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. c der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt fest, dass es sich bei der Registrierungsnummer 
um einen Verwaltungsakt handelt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Re-
gistrierungsverfahren einem wirksamen Beschwerdeverfahren unterliegt und Rechtsun-
sicherheiten hinsichtlich der rechtlichen Qualität der Registrierungsnummer beseitigt 
werden. Die Registrierungsnummer entfaltet als Verwaltungsakt unmittelbare Rechts-
wirkungen nach außen. Erst durch sie wird der Gastgeber im Anwendungsbereich eines 
Registrierungsverfahrens befähigt, die Einheit zur kurzfristigen Vermietung über Online-
Plattformen anzubieten und am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Da die Vergabe der 
Registrierungsnummer automatisch und unverzüglich nach Vorlage der erforderlichen 
Informationen und Belege durch den Gastgeber erfolgt, besteht weder ein Ermessen 
noch ein Beurteilungsspielraum und der Verwaltungsakt kann vollständig durch auto-
matisierte Einrichtungen erlassen werden. 

Zu Abs. 5 

Die Regelungen nach Art. 2a Abs. 5 Satz 1 und 2 erfolgen im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 
Buchst. h der Verordnung (EU) 2024/1028. Nach Art. 2a Abs. 5 Satz 1 ist der Gastge-
ber verpflichtet, der Online-Plattform mitzuteilen, ob die angebotene Einheit einem Re-
gistrierungsverfahren unterliegt. Ist dies der Fall, muss er nach Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die 
Registrierungsnummer auf der Online-Plattform angeben. Damit wird sichergestellt, 
dass Angebote anhand der Registrierungsnummer eindeutig identifiziert werden kön-
nen. Hiermit korrespondieren die Pflichten der Online-Plattformen nach Art. 7 Abs. 1 
Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028, ihre Online-Schnittstelle so zu gestal-
ten, dass der Gastgeber selbst angeben muss, ob sich die angebotene Einheit in einem 
Gebiet mit Registrierungsverfahren befindet und ihm in diesem Fall ermöglichen, die 
Registrierungsnummer anzugeben und deutlich als Teil seines Angebots anzuzeigen. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 5 Satz 3 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. f der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Gemeinde stellt sicher, dass technische Mittel vor-
handen sind, die es den Online-Plattformen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verord-
nung (EU) 2024/1028 ermöglichen, die Gültigkeit der vom Gastgeber angegebenen Re-
gistrierungsnummer über die einheitliche digitale Zugangsstelle nach Art. 10 Abs. 3 
Buchst. b der Verordnung (EU) 2024/1028 überprüfen zu können.  

Zu Abs. 6 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 6 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 5 in Verbindung 
mit Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EU) 2024/1028. Die Registrierungsnummern 
werden in ein öffentliches und leicht zugängliches Register aufgenommen, das von der 
Gemeinde eingerichtet und gepflegt wird. Anhand der Einträge im Register soll es den 
Online-Plattformen ermöglicht werden, die Gültigkeit von Registrierungsnummern oder 
die Richtigkeit von Eigenerklärungen des Gastgebers mittels Stichprobenkontrollen zu 
überprüfen (Erwägungsgrund 22 der Verordnung (EU) 2024/1028). Aktualisierungen 
des Registers sollen daher von der Gemeinde zeitnah vorgenommen werden, um die 
Aktualität des Registers sicherzustellen. Das Register darf keine personenbezogenen 
Daten enthalten. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 6 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 5 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Registrierungsnummer ist aus dem Register zu lö-
schen, wenn der Gastgeber die Entfernung der Einheit beantragt hat. Es wird gesetzlich 
festgeschrieben, dass die Registrierungsnummer ihre Gültigkeit verliert, wenn sie auf 
Antrag des Gastgebers aus dem Register gelöscht wird. Die Registrierungsnummer als 
Verwaltungsakt erledigt sich insoweit, da das Interesse des Gastgebers am Fortbestand 
dieses Verwaltungsaktes entfällt und er auf Wahrnehmung seiner Rechte verzichtet 
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(BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 – 6 C 36/15, Rn. 13). Die Befugnisse der Gemeinde 
nach Art. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 sowie nach dem allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensrecht zur Rücknahme oder zum Widerruf eines Verwaltungsaktes bleiben da-
von unberührt. Nach der Regelung in Art. 2a Abs. 6 Satz 3 ermöglicht die Gemeinde 
die Beantragung zur Entfernung der Einheit über eine technische Funktion im Regist-
rierungsverfahren (Art. 4 Abs. 3 Buchst. g der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Zu Abs. 7 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 7 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 5 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Sie stellt sicher, dass die Gemeinde sämtliche Informati-
onen und Unterlagen, die sie im Rahmen eines Registrierungsverfahrens erhalten hat, 
in sicherer Weise und nur für einen Zeitraum aufbewahrt, der für die Identifizierung der 
Einheit erforderlich ist, sowie längstens für 18 Monate, nachdem der Gastgeber ange-
geben hat, dass die Einheit aus dem Register gelöscht werden soll. Zu den Unterlagen 
zählen auch Belege, die die Gemeinde zum Nachweis angefordert hat. Diese Aufbe-
wahrungsfristen sollen der Gemeinden ermöglichen, alle erforderlichen Kontrollen auch 
nach der Löschung einer Einheit aus dem Register wirksam durchführen zu können. 
Davon abweichende längere Aufbewahrungsfristen können sich ergeben, wenn die In-
formationen und Unterlagen einschließlich der Belege für andere gesetzlich vorge-
schriebene Zwecke, wie etwa anhängige Gerichtsverfahren, erforderlich sind (Erwä-
gungsgrund 13 der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 7 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 5 Satz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass die vom Gastgeber im Rahmen des 
Registrierungsverfahrens bereitgestellten Informationen und Unterlagen nur für die 
Zwecke der Vergabe der Registrierungsnummer und der Einhaltung der Vorschriften 
des Zweckentfremdungsgesetzes verarbeitet werden. Zu den Unterlagen zählen auch 
Belege, die die Gemeinde im Rahmen des Registrierungsverfahrens angefordert hat. 
Art. 6 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) bleibt hiervon unberührt (Er-
wägungsgrund 5 der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Zu Abs. 8 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 8 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 und legt den Online-Plattformen die Verpflichtung auf, den Ge-
meinden, die in einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 
2024/1028 aufgeführt sind, Daten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1028 zur Verfügung zu stellen. In einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung (EU) 2024/1028 aufgeführt sind Gemeinden, die Daten von Online-Plattfor-
men angefordert haben. Daten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1028 umfassen die Tätigkeitsdaten nach Art. 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) 
2024/1028, die vom Gastgeber angegebene Registrierungsnummer, die genaue An-
schrift der Einheit sowie die URL des Angebots. Diese Daten werden über die durch 
den Bund nach Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 bestimmte einheitliche 
digitale Zugangsstelle bereitgestellt und können dort von den Gemeinden abgerufen 
werden. Nach dem Entwurf eines Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetzes 
(KVDG) der Bundesregierung (vgl. BT-Drs. 21/3484) soll in einem neuen § 22a DDG 
die Zuständigkeit für die einheitliche digitale Zugangsstelle bei der Bundesnetzagentur 
festgelegt werden.  

Die Regelung in Art. 2a Abs. 8 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 6 Abs. 11 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Die Gemeinden können gegenüber Online-Plattformen anord-
nen, Informationen vorzulegen und Angebote zu Einheiten, die ohne Registrierungs-
nummer oder mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch einer Re-
gistrierungsnummer angeboten werden, zu entfernen. Die Informationen umfassen 
sämtliche Angaben, die zur Identifizierung des Gastgebers und der Einheit durch die 
Gemeinde erforderlich sind. Der Missbrauch einer Registrierungsnummer stellt jede un-
zulässige Verwendung einer Registrierungsnummer dar wie zum Beispiel die Verwen-
dung einer einzigen Nummer für mehr als eine Einheit (Erwägungsgrund 15 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028). 
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Zu Abs. 9 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 9 erfolgt im Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 
Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028. Nach Art. 12 Abs.1 der Verordnung 
(EU) 2024/1028 ist eine Liste der zuständigen Behörden zu erstellen, die für die Gebiete 
zuständig sind, für die ein Registrierungsverfahren gilt. Nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. a 
der Verordnung (EU) 2024/1028 ist eine Liste der Gebiete zu erstellen, in denen ein 
Registrierungsverfahren gilt. Nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 
2024/1028 ist eine Liste der Gebiete zu erstellen, für die die zuständige Behörde Daten 
von Online-Plattformen angefordert haben. Die Gemeinde erstellt diese Listen für ihr 
Gemeindegebiet, aktualisiert sie regelmäßig und übermittelt sie der durch den Bund 
nach Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 bestimmten einheitlichen digitalen 
Zugangsstelle. Die einheitliche digitale Zugangsstelle stellt diese Listen bereit und ver-
öffentlicht sie frei zugänglich auf ihrer Internetseite gemäß § 22a Abs. 3 Satz 2 DDG.  

Zu Nr. 3 (Art. 3 Abs. 1)  

Zu Buchst. a 

Die in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 geregelte Auskunftspflicht wird um die Energie- und Wasser-
versorger erweitert, da die Erfahrungen im Vollzug des Zweckentfremdungsrechts zei-
gen, dass für eine rasche und effektive Sachverhaltsaufklärung die bisherigen Aus-
kunftspflichten nicht ausreichen. Angaben über den Strom- und Wasserverbrauch kön-
nen ein wichtiges Indiz dafür sein, ob in den jeweiligen Räumlichkeiten eine Nutzung 
stattfindet oder ob diese leer stehen. Diese Informationen können damit dem Nachweis 
von Zweckentfremdungen dienen. Die Gemeinde hat bei ihrer Entscheidung, wen sie 
aus dem Kreis der Verpflichteten zur Auskunftserteilung heranzieht, den Grundsatz der 
Direkterhebung (vgl. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayDSG) zu berücksichtigen. Vorrangig sind 
danach Mitwirkungshandlungen von den dinglich Verfügungsberechtigten oder den Be-
sitzern einzufordern. Mitwirkungshandlungen der übrigen Verpflichteten sollen nur ein-
gefordert werden, wenn die Maßnahmen bei den dinglich Verfügungsberechtigten oder 
den Besitzern einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würden oder keinen Erfolg 
versprechen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwür-
dige Interessen der dinglich Verfügungsberechtigten oder der Besitzer beeinträchtigt 
werden. Zudem wird in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 durch das Einfügen der Worte „im Einzelfall 
bei Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten, dass ein Verstoß gegen dieses Gesetz 
vorliegt,“ der bestehende Auskunftsanspruch der Gemeinde gegenüber den Auskunfts-
pflichtigen im Lichte verfassungs- und datenschutzrechtlicher Vorgaben klarstellend 
konkretisiert. Es wird unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass eine Anordnung 
zur Auskunftserteilung nur im Einzelfall zulässig ist, wenn ein hinreichender konkreter 
Anlass besteht. Eine anlasslose, auf bloße Mutmaßungen gestützte generelle und flä-
chendeckende Verpflichtung zur Auskunftserteilung ist ausgeschlossen. Tatsächliche 
Anhaltspunkte können sich im Einzelfall insbesondere aus den Ermittlungen der Ge-
meinde für eine bestimmte Wohnung ergeben.  

Zu Buchst. b 

Mit Geltungseintritt der Verordnung (EU) 2024/1028 am 20. Mai 2026 wird der derzeit 
in Art. 3 Abs. 1 Satz 5 enthaltene Auskunftsanspruch der Gemeinde gegenüber 
Diensteanbietern im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) wirkungslos und kann nicht 
mehr zur Erlangung von Daten von Online-Plattformen herangezogen werden. Festle-
gungen nationaler Regelungen zum Zugang von Daten von Online-Plattformen außer-
halb der Verordnung (EU) 2024/1028 sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich (Er-
wägungsgrund 4 der Verordnung (EU) 2024/1028). Der Auskunftsanspruch wird daher 
gestrichen. Der Zugang zu Daten von Online-Plattformen seitens der Gemeinde darf ab 
dem 20. Mai 2026 nur noch über die in der Verordnung (EU) 2024/1028 vorgesehenen 
Regelungen zum digitalen Datenaustausch in Verbindung mit der Einführung eines Re-
gistrierungsverfahrens, das gemäß Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 den 
Anforderungen dieser Verordnung entspricht, erfolgen. 

Zu Nr. 4 (Art. 4) 

Zu den Buchst. a und b 

Der bisherige Satz 1 des Art. 4 wird in Art. 4 Abs. 1 geändert. Der bisherige Satz 2 des 
Art. 4 wird aufgehoben und als Nr. 1 des neuen Abs. 2 wieder eingefügt. Dies dient der 
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Neugliederung und Zusammenfassung der Ordnungswidrigkeitstatbestände nach der 
Höhe ihres jeweiligen Bußgeldrahmens. 

Zu Buchst. c  

Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 entspricht der bisherigen Regelung in Art. 4 Satz 2, nach der mit einer 
Geldbuße belegt werden kann, wer entgegen Art. 3 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt, und 
wird um fahrlässiges Handeln erweitert. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 kann das Verhalten des Gastgebers sanktioniert werden, wenn 
er entgegen Art. 2a Abs. 2 die Einheit nicht registriert, bevor er sie über Online-Plattfor-
men anbietet. Dadurch soll Bestrebungen von Gastgebern entgegengewirkt werden, 
die unter Umgehung der Registrierungspflicht am Geschäftsverkehr teilnehmen und 
wirtschaftliche Vorteile erlangen möchten. Die Höhe des Bußgeldrahmens wird gemäß 
§ 17 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) der Bedeutung der Ord-
nungswidrigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat ahnden zu können. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 3 kann das Verhalten des Gastgebers sanktioniert werden, der 
entgegen Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die Registrierungsnummer auf der Online-Plattform nicht 
angibt. Mit dem neuen Bußgeldtatbestand wird eine wirksame Sanktionsmöglichkeit ge-
gen Gastgeber geschaffen, die Einheiten ohne Registrierungsnummer auf Online-Platt-
formen anbieten und auf diese Weise den Vollzug dieses Gesetzes vereiteln. Die Höhe 
des Bußgeldrahmens wird gemäß § 17 Abs. 3 OWiG der Bedeutung der Ordnungswid-
rigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat ahnden zu können. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 4 können Online-Plattformen mit Bußgeld belegt werden, wenn 
diese entgegen einer nach Art. 2a Abs. 8 Satz 2 vollziehbaren Anordnung der Ge-
meinde Informationen nicht vorlegen oder Angebote zu Einheiten nicht entfernen, die 
ohne Registrierungsnummer oder mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter 
missbräuchlicher Verwendung einer Registrierungsnummer angeboten werden. Die 
Höhe des Bußgeldrahmens wird gemäß § 17 Abs. 3 OWiG der Bedeutung der Ord-
nungswidrigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat ahnden zu können. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 5 können Online-Plattformen mit Bußgeld belegt werden, wenn 
diese einer vollziehbaren Anordnung der Gemeinde nach Art. 6 Abs. 3, 4 oder 6 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 nicht nachkommen. In Art. 6 der Verordnung (EU) 
2024/1028 werden die Befugnisse der Gemeinden benannt, die über die bisherigen 
Möglichkeiten im Verwaltungsverfahrensrecht hinausgehen. Diese Befugnisse gelten 
unmittelbar und umfassen auch die Ermächtigung der Gemeinde, Anordnungen nach 
Art. 6 Abs. 3, 4 und 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 gegenüber Online-Plattformen 
zu treffen. Art. 15 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 eröffnet die Möglich-
keit, Sanktionen bei Verstößen gegen Art. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 durch On-
line-Plattformen und damit auch bei Verstößen nach Art. 6 Abs. 3, 4 und 6 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 zu verhängen. Die Höhe des Bußgeldrahmens wird gemäß § 17 
Abs. 3 OWiG der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat 
ahnden zu können. 

 

Zu § 2  

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Stellungnahme zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

 

Sehr geehrte Frau Ministerialrätin Fischer, 

 

der VdW Bayern Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V. bedankt sich für Ihr 

Schreiben vom 19. November und die Möglichkeit einer Stellungnahme zur geplanten 

Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes. 

 

Der VdW Bayern e.V. und seine 507 Mitgliedsunternehmen, vornehmlich Wohnungs-

genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen, setzen sich überall in Bayern für 

bezahlbaren Wohnraum ein. Rund ein Viertel aller bayerischen Mieterinnen und Mieter findet 

in den rund 550.000 Wohnungen unserer Verbandsmitglieder ein sicheres und bezahlbares 

Zuhause – aktuell zu einer bayernweiten Durchschnittsmiete von nur 7,23 €/m2. 

 

Zu unseren Mitgliedern zählen rund 360 Wohnungsgenossenschaften, von denen einige 

Gästewohnungen in Kurzzeitvermietung anbieten. Diese Form der Zwischenvermietung ist 

nicht erwerbsorientiert und ein zusätzliches Serviceangebot für die Mitglieder.  

 

Solange die Ausgestaltung einer Registrierung auch für diese Akteure aufwandsarm möglich 

ist, bestehen aus Sicht des VdW Bayern und seiner Mitgliedsunternehmen keine Einwände 

gegen die geplante Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes und die Möglichkeit zur 

lokalen Einrichtung von Online-Plattformen zur Registrierung von Kurzzeitvermietungen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Hans Maier 

Verbandsdirektor 

VdW Bayern - Stollbergstr. 7 - 80539 München 
 

Ministerialrätin 

Birgit Fischer 

Bayerisches Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr 

Franz-Josef-Strauß-Ring 4 

80539 München 
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Bayerisches Staatsministerium  

für Wohnen, Bau und Verkehr 

 

 

 

Per E-Mail: referat-35.2@stmb.bayern.de  

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

München, 28.11.2025 

 

StMB-35.2-4709.17-2-7-118: Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des 

Zweckentfremdungsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 19.11.2025 erlauben wir uns zum Gesetzentwurf zur 

Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:  

Die Umsetzung der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung (KV-VO) und des 

Kurzzeitvermietungs-Datenaustausch-Gesetzes (KVDG) in Bayern eröffnet die große Chance, 

den immer bedeutenderen Markt der Kurzzeitvermietungen auf eine belastbare 

Datengrundlage zu stellen, für mehr Transparenz zu sorgen und faire 

Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. 

Laut vorliegendem Gesetzentwurf zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes ist es 

vorgesehen, die Aufgabe der Einführung und Bereitstellung des digitalen 

Registrierungsverfahrens auf die Kommunen zu delegieren – und auf freiwilliger Basis.  

Aus unserer Sicht birgt dieser Ansatz erhebliche Risiken: 

• Flickenteppich an Lösungen: Wenn jede Kommune selbst über Verfahren und 

technische Umsetzung entscheidet, drohen unterschiedliche Formate von 

Registrierungsnummern, divergierende Prozesse und technische Insellösungen. Das 

erschwert die Arbeit der Plattformen, der Gastgeber sowie der Kommunen selbst und 

widerspricht dem Ziel eines transparenten und effizienten Systems. 

• Hohe Belastung für Kommunen: Viele – insbesondere kleinere – Kommunen 

verfügen weder über die personellen noch finanziellen Ressourcen, um ein eigenes, 

rechtssicheres digitales Verfahren aufzubauen und zu betreiben. Die Folge wäre, dass 

viele Gemeinden auf eine Teilnahme verzichten, obwohl sie die Vorteile der neuen 

Gesetzgebung dringend benötigen würden. 
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• Verpasste Chancen für Steuerung und Einnahmensicherung: Ohne Teilnahme am 

Registrierungsverfahren erhalten Kommunen keinen Zugang zu den von den 

Plattformen gemeldeten Daten. Sie verlieren damit ein zentrales Instrument, um 

bislang unbekannte Vermieter zu identifizieren, Schwarzvermietung einzudämmen 

sowie Kurbeitrags- und Steuerverluste zu reduzieren. 

 

Demgegenüber sehen wir erhebliche Vorteile, wenn das Bayerische Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr ein zentrales, landeseinheitliches Registrierungsverfahren 

bereitstellen würde: 

1. Ressourcenschonung und Bürokratieabbau: Eine vom Land entwickelte Lösung 

nach dem „Einer-für-alle-Prinzip“ entlastet die Kommunen erheblich. Sie können sich 

mit geringem Aufwand anschließen, anstatt eigene Systeme entwickeln zu müssen. 

2. Einheitliche Prozesse und Rechtssicherheit: Einheitliche Registrierungsnummern, 

standardisierte Abläufe und klare Schnittstellen zu Plattformen, Bundesnetzagentur 

und Statistikämtern erleichtern die praktische Umsetzung und erhöhen die 

Rechtssicherheit für alle Beteiligten. 

3. Mehr Transparenz und bessere Steuerungsmöglichkeiten: Kommunen, die an 

einem zentralen Verfahren teilnehmen, erhalten Zugang zu belastbaren Daten über 

Anzahl, Auslastung und räumliche Verteilung der Unterkünfte. Dies ermöglicht eine 

zielgenaue Steuerung des Tourismus, eine sachgerechte Stadt- und Ortsentwicklung 

sowie eine faktenbasierte Diskussion über Regulierung. 

4. Bekämpfung von Schwarzvermietung und Sicherung kommunaler Einnahmen: 

Ein funktionierendes Registrierungsverfahren mit Pflicht zur Angabe der 

Registrierungsnummer in Online-Inseraten erleichtert die Aufdeckung bislang 

unbekannter Vermieter, reduziert Schwarzvermietung und hilft, Kurbeitragsverluste 

und andere Einnahmeausfälle zu minimieren. 

5. Stärkung des fairen Wettbewerbs im Tourismus: Seriöse Betriebe und Gastgeber, 

die bereits heute gesetzeskonform agieren und Abgaben leisten, werden vor 

Wettbewerbsverzerrungen geschützt, wenn auch bislang nicht registrierte 

Vermietungen in das System einbezogen werden. 

Gerade für den Tourismusstandort Bayern ist es entscheidend, dass die mit der EU-

Verordnung verbundenen Chancen tatsächlich in der Fläche ankommen. Dies setzt voraus, 

dass möglichst viele bayerische Kommunen am Registrierungsverfahren teilnehmen – was am 

ehesten gelingt, wenn das Land ein gebrauchsfertiges, einfach nutzbares und kostengünstiges 

System zur Verfügung stellt, statt die Kommunen mit der eigenständigen Einführung allein zu 

lassen.  

Wir stellen daher nachdrücklich fest, dass von einer weitgehenden Delegation der 

Verantwortung auf die Kommunen abzusehen ist und stattdessen ein zentrales, 
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landeseinheitliches digitales Registrierungsverfahren durch das Bayerische Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr bereitzustellen ist, an das sich alle bayerischen Kommunen 

freiwillig und unbürokratisch anschließen können. Wichtige Erfahrungswerte könnten dabei 

beispielsweise aus den bestehenden Online-Registrierungsverfahren anderer Länder wie 

Hamburg oder Nordrhein-Westfalen abgeleitet werden und als Grundlage für ein landesweites 

Registrierungsverfahren dienen.  

Gerne bringen wir unsere touristische Expertise in einen entsprechenden Austausch ein, etwa 

im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bau-, Tourismus- und 

Digitalisierungsressort sowie der kommunalen Ebene. Für ein Gespräch zu diesem Anliegen 

stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Klaus Stöttner, MdL a.D. 

Präsident Bayerischer Tourismusverband 

 
 
Zum Bayerischen Tourismusverband:  

Der Bayerische Tourismusverband besteht aus den vier regionalen bayerischen 

Tourismusverbänden Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Franken, Oberbayern München, Ostbayern 

sowie dem Bayerischen Heilbäder-Verband und übernimmt die Koordination sowie Bündelung 

tourismuspolitischer Themen mit dem Ziel, das touristische Potenzial Bayerns noch besser 

auszuschöpfen. Der Verband versteht sich als Dachverband der öffentlichen Gebietskörperschaften 

in tourismuspolitischen Themen und als Mittler zwischen den touristischen Playern in Bayern und 

der Landespolitik. Der Verband ist im Bayerischen Lobbyregister unter der Nummer DEBYLT0431 
eingetragen.  
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E-Mail vom 01.12.2025  
 
 
Sehr geehrte Ministerialrätin,  
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit im Rahmen der Verbandsanhörung zu dem Gesetzentwurf zur 
Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes Stellung zu nehmen. 
 
Mit diesem Gesetz werden die Anforderungen über die Erhebung und den Austausch von Daten im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften in Landesrecht 
umgesetzt. 
 
Zu diesem Zweck werden die Gemeinden ermächtigt, im Geltungsbereich ihrer 
Zweckentfremdungssatzung ein digitales Registrierungsverfahren für das Anbieten von 
Kurzzeitvermietungen über Online-Plattformen einzuführen. Gleichzeitig wird eine 
Registrierungspflicht für Gastgeber eingeführt. 
 
Der DEHOGA Bayern begrüßt ausdrücklich den Gesetzentwurf. Dieser stellt einen wichtigen Schritt 
zur transparenten Regulierung von Kurzzeitvermietung und zur Sichterstellung fairer 
Wettbewerbsbedingungen dar.  
 
Wünschenswert wäre es allerdings aus Sicht der Branche gewesen, wenn verpflichtende 
Registrierungssysteme und Registrierungsnummern eingeführt worden wären, um eine rechtliche 
Zersplitterung zu vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedingungen bei der privaten 
Kurzzeitvermietung zu stärken. Durch die Gesetzesänderung besteht für die Gemeinden keine 
Verpflichtung zur Einführung eines Registrierungsverfahrens. Sie werden lediglich durch die 
Gesetzesänderung ermächtigt ein digitales Registrierungsverfahren im zeitlichen und räumlichen 
Geltungsbereich einer Zweckentfremdungssatzung einzuführen, wenn sie Daten von Online-
Plattformen für den Vollzug ihrer Zweckentfremdungssatzung weiterhin erhalten möchten. Dies senkt 
den Anschlussdruck, verzögert die Interoperabilität und wird die Statistiken verzerren. Eine 
obligatorische Registrierungspflicht aller Vermieter von Kurzzeitvermietungen hätte die Transparenz 
erhöht.  
 
Nun wird es entscheidend darauf ankommen, dass die Änderungen des Zweckentfremdungsgesetzes 
in den betroffenen Kommunen und Städten auch schnellstmöglich organisatorisch umgesetzt und 
ausgeführt werden. 
 
Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband e.V. ist unter den Registernummern 
DEBYLT005E22.2.22 (Bayern), R0007671 (Bund), 49096067887-19 (EU) in die jeweiligen 
Lobbyregister eingetragen. Einer Veröffentlichung steht nichts entgegen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
  
Dr. Thomas Geppert 
Landesgeschäftsführer 
  

 

Bayerischer Hotel- und  

Gaststättenverband 

DEHOGA Bayern e.V. 
 

Prinz-Ludwig-Palais 

Türkenstr. 7 

80333 München 
 

Tel +49 89 28760 - 101 



Fax +49 89 28760 - 111 

t.geppert@dehoga-bayern.de 

www.dehoga-bayern.de 
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E-Mail vom 03.12.2025 
 
Sehr geehrte Frau Ministerialrätin Fischer, 
 
im Rahmen der Verbandsanhörung zu o. g. Gesetzentwurf teilen wir Ihnen mit, dass der Verband 
Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. unter der Registrierungsnummer DEBYLT0275 im 
Bayerischen Lobbyregister eingetragen ist. 
Einer Veröffentlichung der Stellungnahme stehen keine schutzwürdigen persönlichen Informationen 
entgegen. 
 
Der Verband Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. (VWE) nimmt zum Entwurf der Änderung 
des Gesetzes zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes wie folgt Stellung: 
 

Da mit Datum vom 20.5.2026 die Verordnung (EU) 2024/ 1028 in allen Mitgliedsstaaten gilt 
und damit ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu Daten nur noch möglich wird, wenn ein 
digitales Registrierungsverfahren eingeführt worden ist, müssen die Gemeinden in Bayern 
gesetzlich ermächtigt werden ein derartiges, den EU Anforderungen genügendes 
Registrierungsverfahren, einzuführen. Mit Einführung des neuen Art. 2a ZwEWG wird  dies 
erreicht. 
 
Die gesetzliche Ermächtigung der Gemeinden in Bayern ist damit alternativlos erforderlich, 
um Daten zu erhalten, um damit Kurzzeitvermietungen zu kontrollieren und das 
Zweckentfremdungsrecht der Gemeinden wirksam durchsetzen zu können. 
Daher ist der Verband Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. mit der Änderung des 
ZwEWG einverstanden. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. Rudolf Limmer 
Präsident 
 
Im Auftrag 
 
Ute Schröer 
 
 

 
LANDESVERBAND BAYERN e. V. 
Max-Planck-Straße 9 
92637 Weiden 
Telefon-Nr. 0961 – 48288-28 
Recht-bsb@verband-wohneigentum.de 
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Eigenheimerverband Bayern e. V. 
________________________________________________________ 
 
Eigenheimerverband  Schleißheimer Straße 205a  80809 
München  

 
Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr 
Per Mail an: 
Referat-35.2@stmb.bayern.de 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Eigenheimerverband Bayern e.V. (EHVB) hat den Gesetzesentwurf zur 
Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes geprüft und nimmt dazu wie 
folgt Stellung: 
 
In Bayern hat sich die Zahl der Kommunen mit angespannten 
Wohnungsmärkten dramatisch erhöht. Neben den Mietern sind auch 
potentielle Käufer von Immobilien dort vom Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum gleichermaßen betroffen. 
 
Dass in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten vereinzelt auch noch 
vorhandener Wohnraum dem eigentlichen Zweck eines dauerhaften privaten 
Aufenthalts von Einzelpersonen, Lebensgemeinschaften bzw. Familien 
(klassisches Wohnen) entzogen wird und in kommerzieller 
Gewinnerzielungsabsicht ersatzweise ständig Kurzzeitvermietungen 
praktiziert werden, kann die Gesellschaft nicht hinnehmen.   
Zu den anerkannten Instrumenten, regulierend auf den Wohnungsmarkt 
eingreifen zu können, steht den Kommunen das Recht zur Aufstellung von 
Zweckentfremdungssatzungen zur Seite. 
Während es via Internet (und insbesondere durch die dort weltweit und 
überwiegend risikolos agierenden Vermarktungsplattformen mit den für diese 
sehr lukrativen Geschäftsmodellen) leicht gemacht wird, 
Kurzzeitvermietungen anzubieten, kommen die Kommunen beim Aufdecken 
und Verfolgen von Verstößen gegen die erlassenen 
Zweckentfremdungssatzungen kaum hinterher. 
 
Insoweit können die neu im EU-Recht verankerten zusätzlichen 
Eingriffsmöglichkeiten zumindest dazu beitragen, dass sich die Situation der 
angespannten Wohnungsmärkte nicht noch weiter verschlechtert. 
 
Die im Gesetzesentwurf der Bayerischen Staatsregierung zur Änderung des 
Zweckentfremdungsgesetzes vorgesehenen Pflichten für 
Kurzzeitvermietende mögen zwar eine zusätzliche Belastung darstellen, dies 
scheint jedoch im Hinblick auf den für die Allgemeinheit erhofften Effekt und 
der Geringfügigkeit des Eingriffs vertretbar. 
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    80809 München 

    Telefon  089 / 452 06 90 - 0 
    Telefax  089 / 452 06 90 - 99 
     Mitgliederverwaltung@ 

     eigenheimerverband.de 

    Präsident: 
    Wolfgang Kuhn 

    Vizepräsidenten: 
    Heinz Amling 
    Markus Eppenich 

    Schatzmeisterin: 
    Christa Christ 

    ______________________ 
 
 
    München, den  10.12.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stadtsparkasse München 
 BIC    SSKMDEMM 
 IBAN  DE21 7015 0000 0000 2320 09 
 
  USt.-IdNr. DE 162 464 468 
  St.-Nr. 143 / 213 / 30755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Die Interessen unserer Mitglieder, die überwiegend als selbstnutzende 
Immobilien-Eigentümer am Markt teilnehmen, sehen wir insoweit nur gering 
tangiert. Angesichts der sich weiter zuspitzenden Entwicklung der 
Wohnungsmärkte wäre eine Ablehnung der Vorlage nicht zu rechtfertigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Wolfgang Kuhn 

 
 
Präsident 
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Präambel/Grundsätzliches  

 

Der BFW Bayern bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme bezüglich des „Gesetzent-

wurfs zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes“. 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll das nachvollziehbare Ziel verfolgt werden, zu verhindern, dass 

Wohnungen, die dauerhaft zum Zwecke des Wohnens gedacht sind, illegal untervermietet wer-

den. Hierbei werden die Anforderungen aus der Verordnung (EU) 2024/1028, über die Erhebung 

und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermie-

tung von Unterkünften, in Landesrecht umgesetzt.  

 

Damit diese Umsetzung unternehmensfreundlich geschieht und eine bürokratiefördernde Über-

erfüllung europäischer Normen verhindert wird, bedarf es hier jedoch einer wichtigen Klarstel-

lung, insbesondere in begrifflicher Hinsicht. Das verständliche Ziel des Entwurfs ist es, die Ano-

nymität bei kurzzeitigen Vermietungen zu durchbrechen. Diese Anonymität liegt bei Unterneh-

men der Immobilienwirtschaft jedoch nicht vor, die bereits mit Genehmigung arbeiten. Damit 

dürfen sie nicht unter den hier formulierten Anwendungsbereich fallen. 

 

Wenn ein professionelles Unternehmen als Unterkunft beispielsweise ein Boardinghaus betreibt, 

ist das ein legal zulässiges Geschäftsmodell. Es liegt für diese gewerbliche Tätigkeit bereits eine 

amtliche Erlaubnis vor und durch die bestehenden behördlichen Aufsichtsstrukturen wäre eine 

zusätzliche Registrierung nicht nur sinnbefreit, sondern würde Unternehmen und Kommunen 

weiter bürokratisch und zeitkostentechnisch belasten. Die lobenswert begonnene Bayerische 

„Entbürokratisierungsoffensive“ darf auf keinen Fall untergraben werden. 

 

Wir bitten daher darum, den Anwendungsbereich so klarzustellen, dass nicht der Eindruck ent-

steht, dass Unternehmen mit bestehender Genehmigung mit zusätzlichen Pflichten belastet wer-

den. 
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Im Einzelnen: 

 

Zu § 1, Art. 2a, Satz 2 - Zweckentfremdungsgesetz-E (Registrierungsverfahren für die kurzfris-

tige Vermietung von Unterkünften über Online-Plattformen; Registrierungspflicht) 

 

Regelungsinhalt 

 

Der vorliegende Entwurf legt fest: „Eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unter-

künften nach Satz 1 liegt vor, wenn eine Einheit nach Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 

2024/1028 vom Gastgeber nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 regelmäßig oder 

vorübergehend für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ohne Unterbrechung gegen Entgelt 

vermietet wird, unabhängig davon, ob die Vermietung gewerblich oder nichtgewerblich erfolgt.“ 

 

Ein Blick auf den hier zugrundeliegenden Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 konkreti-

siert den Begriff der „Einheit“ als „[…] eine in der Union gelegene möblierte Unterkunft, die Ge-

genstand einer Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften ist; Folgendes ist 

nicht umfasst: 

a) Hotels, Gasthöfe und Pensionen, einschließlich Ferienhotels, Suite-/Apartmenthotels, 

Hostels und Motels wie in Gruppe 55.1 („Hotels, Gasthöfe und Pensionen“) und Hostels 

wie in Gruppe 55.2 (Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten) der NACE 

Rev. 2, Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates (21), beschrieben; […]“. 

 

 

Bewertung 

 

Bei diesen formulierten Ausnahmen fallen besonders begriffliche Abgrenzungsschwierigkeiten 

und Unklarheiten auf. Auch sind heute übliche, gewerblich betriebene Unterkünfte, wie bei-

spielsweise Boardinghäuser, hier nicht explizit namentlich genannt. Boardinghäuser sind jedoch 

auch gewerblich vermietete Unterkünfte und fallen begrifflich unter das, was vom Gesetzes-

zweck erfasst werden soll. 

Anderenfalls würde eine zusätzliche Registrierungspflicht zu einem unverständlich hohen Maß 

an Bürokratie und zu Belastungen von Unternehmen führen. 

 

 

Vorschlag 

 

In der gesetzlichen Regelung zur Registrierungspflicht ist klarzustellen, dass alle gewerblich be-

triebenen Formen der Vermietung von Unterkünften, die bereits behördlich registriert und zu-

gelassen sind, nicht unter den Anwendungsbereich dieses Entwurfs fallen.  
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Berlin, 16.12.2025 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des 
Zweckentfremdungsgesetzes 

 

Bedeutung Kurzzeitvermietung in Bayern  

Bayern, mit seinem vielfältigen und attraktiven Angebot, erfreut sich bei Touristinnen und 
Touristen großer Beliebtheit. Die Tourismuswirtschaft fungiert als wesentlicher 
Wirtschaftsmotor, stärkt die lokale Gastronomie und den Einzelhandel und entfaltet 
ökonomische Impulse weit über die unmittelbar touristischen Betriebe hinaus. Touristisch 
genutzte Infrastruktur sowie durch den Tourismus gestützte lokale Angebote tragen zur 
Lebensqualität vor Ort bei. Gerade in strukturschwachen Regionen schafft insbesondere der 
naturnahe Tourismus Arbeitsplätze und trägt spürbar zur regionalen Wertschöpfung bei. 

Die Kurzzeitvermietung leistet hierbei einen bedeutenden Beitrag. Bayern zählt zu den 
beliebtesten deutschen Reisezielen für den Urlaub in Ferienwohnung oder Ferienhaus. Die 
weit überwiegende Zahl der Ferienwohnungen befindet sich dabei nicht in Städten, sondern 
im ländlichen Raum. Wir verstehen die Kurzzeitvermietung als unverzichtbare Ergänzung zu 
klassischen Beherbergungsbetrieben. Sie bedient spezifische Zielgruppen und Bedürfnisse 
und erhöht damit die Vielfalt und Attraktivität des touristischen Gesamtangebots im Land. 
Besonders Familien, Urlauber mit Hund, Kleingruppen sowie Gäste, die Urlaub und Arbeit 
miteinander verbinden, profitieren von einem vielfältigen, auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen und häufig auch kostengünstigen Angebot. 

Der Deutsche Ferienhausverband hat 2024 eine Studie veröffentlicht, um den Markt (privat 
und gewerblich) zu untersuchen und dabei auch den Kurzzeitvermietungsmarkt in Bayern 
evaluiert. 

Der Kurzzeitvermietungsmarkt in Bayern in Zahlen1 

1. Fast 92.000 Ferienhäuser und -wohnungen mit insgesamt rund 423.000 Betten. 

 

1 Der Ferienhausmarkt in Deutschland – Volumen und wirtschaftliche Bedeutung, 2024, DFV und 
Statista Q https://www.deutscher-ferienhausverband.de/marktstudie-2024/ 
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2. 67.000 Ferienunterkünfte mit 308.000 Betten werden von privaten Gastgeberinnen 
und Gastgebern angeboten. Das entspricht einem Anteil von 73 %. 

3. Jährlich 48,8 Millionen Übernachtungen, davon 43,3 Millionen bei privaten 
Gastgebern. Diese werden in amtlichen Statistiken nicht erfasst. 

4. Bruttoumsatz: 4,81 Milliarden Euro pro Jahr, durchschnittlich 25 % der 
Gästeausgaben werden für die Beherbergung aufgewandt; die restlichen 75 % 
fließen in die lokale Wirtschaft: Gastronomie (21%), Einzelhandel (22%), 
Dienstleistungen, Transport, Freizeitwirtschaft, Kultur und Gesundheit profitieren von 
den Ferienwohnungsgästen. 

5. Die Urlaubsgäste geben durchschnittlich 98,56 Euro pro Kopf/Tag aus.  
6. Der Ferienhausmarkt in Bayern schafft das Äquivalent von rund 46.000 

Vollzeitstellen. 
7. Der Fiskus profitiert durch 848 Millionen Euro Steuereinnahmen allein aus 

Umsatzsteuer, Lohn- und Einkommenssteuer.  
 

Fehlende Transparenz auf dem Kurzzeitvermietungsmarkt 

In Deutschland fehlt eine vollständige, regelmäßige Erhebung über Umfang und 
wirtschaftliche Bedeutung der Kurzzeitvermietung, da die Privatvermietung (weniger als zehn 
Betten) statistisch nicht erfasst wird.  

1. Wirtschaftliche Effekte und damit die Bedeutung des Sektors werden unterschätzt. 
2. Infrastrukturbedarfe (Ladepunkte, ÖPNV, Müll, Gesundheit) lassen sich schwer 

planen. 
3. Auswirkungen auf den Dauerwohnungsmarkt werden nicht empirisch erfasst und oft 

überschätzt. 
4. Notwendigkeit und Effizienz von Regulierung können nicht belastbar beurteilt werden. 
5. Fehlende Daten erhöhen das Risiko unverhältnismäßiger Regulierung. 
6. Potenziale für Tourismusverträglichkeit und Besuchermanagement werden nicht voll 

ausgeschöpft. 

 

Herausforderung Markttransparenz und Datenverlässlichkeit:  
Die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung (EU KV-VO) 

Die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung (EU) 2024/1028 soll diese Datenlücken schließen 
und für mehr Transparenz auf dem Markt sorgen. Sie schafft die Grundlage für digitale 
Registrierungsverfahren und verpflichtet Plattformen zur Übermittlung von Buchungsdaten 
an eine zentrale Stelle. Über die Registrierungsnummer können Gastgeber- und 
Buchungsdaten verknüpft werden. Dies ermöglicht zukünftig eine präzise Übersicht, wo, wer, 
wie häufig, wie lang und zu welchem Preis eine Ferienwohnung an Gäste vermietet. Damit 
werden Transparenz, Datenqualität und ein verbindlicher Rechtsrahmen für den 
Datenaustausch gewährleistet. Die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten soll bis Mai 2026 
erfolgen. 

 

Vorteile der EU KV-VO 

1. Verlässliche, umfassende (und kostenlose) Daten zu Bestand, Nutzung und 
Einnahmen und damit umfassende Transparenz auf dem Kurzzeitvermietungsmarkt. 

2. Rechtssicherer Zugriff auf Daten für Kommunen und Statistikämter. 
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3. Beseitigung der Diskrepanz zwischen amtlichen und tatsächlichen 
Beherbergungszahlen. 

4. Entlastung für Unternehmen: einheitlicher Datenübergabepunkt, Übersicht über 
Kommunen mit Registrierungspflicht, klarer Rechtsrahmen. 

5. Grundlage für faire, verhältnismäßige Regulierung. Unverhältnismäßige 
Regulierungen kommen auf den Prüfstand. 

6. Registrierungspflicht minimiert Grau- und Schwarzvermietung, da Buchungen auf 
spezialisierten Kurzzeitvermietungs-Plattformen übermittelt werden 
(Steuergerechtigkeit). 
 

Faire und verhältnismäßige Regulierung 

Die EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung hat außerdem zum Ziel, unverhältnismäßige 
Regulierungen der Kurzzeitvermietung, die Marktteilnehmer benachteiligen oder den 
Wettbewerb verzerren könnten, zu verhindern. Nach Art. 6 Abs. 2 der EU STR-VO müssen 
nationale, regionale und lokale Vorschriften nichtdiskriminierend, verhältnismäßig und mit 
dem Unionsrecht vereinbar sein. Zudem bestimmt Art. 12 Abs. 2 der EU STR-VO, dass 
Plattformdaten nur übermittelt werden dürfen, wenn die zugrunde liegenden Regelungen 
dem Unionsrecht entsprechen. 

 

Einheitliches Registrierungsverfahren 

Die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung sieht vor, dass in den Mitgliedsstaaten eine 
harmonisierte Lösung für den Datenaustausch und die Registrierung von 
Kurzzeitvermietungsangeboten vorgesehen wird. Der Bund hat die Bundesnetzagentur damit 
beauftragt, den geforderten einheitlichen Datenübergabepunkt zu schaffen. 

Für die Umsetzung der Registrierungsverfahren sind in Deutschland die Länder 
verantwortlich. Es ist im Sinne der EU KV-VO, wenn eine bundeseinheitliche Lösung 
angestrebt wird, um den Aufwand für Unternehmen und Kommunen zu minimieren sowie die 
Datenkompatibilität zu maximieren. 

1. Ein einheitliches Registrierungsverfahren und Format für die Registrierungsnummern 
garantieren vollumfängliche Datenkompatibilität für den Austausch. 

2. Die Kontrolle fehlerhafter Einträge wird erleichtert. 
3. Unterschiedliche Formate von Registrierungsnummern erhöhen den 

Programmieraufwand für die Plattformen erheblich. 
4. Eine einheitliche Lösung ist kostengünstiger in Anschaffung und Unterhalt. 

Die Länder und Gemeinden in Deutschland sollten hinsichtlich der Registrierungsverfahren 
für die Kurzzeitvermietung von Wohnraum einen gemeinsamen Ansatz entwickeln, damit 
diese Verfahren möglichst schnell und einheitlich durchgeführt werden können (vgl. EG 10 
Satz 1 EU STR-VO). In der EU-Verordnung heißt es, “Damit die zuständigen Behörden die 
benötigten Informationen und Daten erhalten, ohne die Online-Plattformen für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften und Gastgeberinnen und Gastgebern unverhältnismäßig zu 
belasten, muss ein gemeinsamer Ansatz für Registrierungsverfahren in den Mitgliedstaaten 
festgelegt werden, der auf Basisinformationen beschränkt ist, die die genaue Identifizierung 
der Einheit und des Gastgebers ermöglichen.”  

 
Nordrhein-Westfalen sieht seit 2022 ein zentrales Online-Registrierungsverfahren vor. Das 
Land stellt den Kommunen die dafür notwendige technische Lösung bereit und arbeitet 
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derzeit daran, das System an die EU-Verordnung anzupassen. Die Vorteile eines solchen 
Ansatzes liegen auf der Hand: 

 ein landesweit einheitliches Verfahren mit konsistenter Systematik bei 
Registrierungsnummern, 

 gewährleistete Datenkompatibilität, 
 eine deutliche Erleichterung für Gemeinden bei Einführung und Betrieb des 

Registrierungsverfahrens, 
 spürbar geringerer personeller und finanzieller Aufwand dank einer harmonisierten 

Lösung. 

Umfassende Transparenz lässt sich nur erzielen, wenn möglichst viele Gemeinden – 
insbesondere Tourismuskommunen – ein Registrierungsverfahren einführen. Deshalb sollten 
die Hürden so niedrig wie möglich gehalten werden. Eigenentwickelte Systeme führen 
dagegen zu höheren Kosten, größerem administrativem Aufwand und eingeschränkter 
Datenkompatibilität. Zudem steigt für Unternehmen der Aufwand bei der technischen 
Umsetzung der Registrierungsfelder, bei stichprobenartigen Datenprüfungen sowie bei der 
Information der Gastgeberinnen und Gastgeber. Eine Standardisierung würde diese 
Hemmnisse deutlich reduzieren und die Bereitschaft der Gemeinden zur Implementierung 
erhöhen. 

 

Minimierung bürokratischer Lasten – einheitliche Verfahren und Standards 

Die EU KV-VO sorgt für weiteren bürokratischen Aufwand für die Unternehmen. Wir 
begrüßen und unterstützen diese trotzdem, da wir davon überzeugt sind, dass die Vorteile 
eines transparenteren Marktes den Aufwand aufwiegen. Nichtsdestotrotz sollte der 
Gesetzgeber Sorge tragen, diesen so gering wie möglich zu gestalten. Von der Meldepflicht 
sind keineswegs nur große Kurzzeitvermietungs-Plattformen betroffen, sondern auch kleine 
und mittelständische spezialisierte KV-Plattformen, Tourismusverbände und IT-Dienstleister, 
die die technische Umsetzung der VO vornehmen. Zur Einordnung: Ein mittelständisches 
Unternehmen bezifferte den Aufwand für die Umsetzung des 
Plattformensteuertransparenzgesetzes, das vergleichbare Meldepflichten vorsieht, mit rund 
60.000 € bis dato.  

Der Entwurf erlaubt bayerischen Gemeinden, eigene digitale Registrierungsverfahren für 
Kurzzeitvermietungen einzuführen, was jedoch ohne landesweit vorgegebene Standards zu 
einer Fragmentierung führen kann. Da die EU-Verordnung in Artikel 11 einen „gemeinsamen 
Ansatz“ fordert, sprechen wir uns für eine bundesweit einheitliche Struktur der 
Registrierungsnummern aus. Nur ein solcher Standard gewährleistet eine erfolgreiche 
Umsetzung der EU-Vorgaben und unterstützt Digitalisierung sowie Entbürokratisierung. 
Behörden, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger profitieren gleichermaßen von klaren, 
einheitlichen digitalen Verfahren.  

 

Plädoyer für eine bundeseinheitliche Lösung 

Der Deutsche Ferienhausverband setzt sich für ein bundesweit harmonisiertes 
Registrierungsverfahren mit einem einheitlichen Standard für Registrierungsnummern ein 

Warum ein bundesweit einheitliches Registrierungsverfahren? 

1. Vermeidet 16 (oder mehr) unterschiedliche Systeme und Formate von 
Registrierungsnummern. 
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2. Spart Zeit, Kosten und Ressourcen bei Unternehmen und Verwaltungen 
3. Geringere Bürokratie und einfachere Kontrolle fehlerhafter Daten 
4. Datenkompatibilität und erleichterter Datenaustausch 
5. Höhere Akzeptanz und Compliance durch Einheitlichkeit 

 

Keine zwangsweise Kopplung von Registrierungsverfahren an 
Zweckentfremdungssatzungen 

Der Gesetzentwurf bindet die Einrichtung eines Registrierungsverfahrens in den Kommunen 
an eine bestehende Zweckentfremdungssatzung. Wir halten diese Beschränkung für 
nachteilig. 

Eine Regulierung von Kurzzeitvermietung soll evidenzbasiert erfolgen. Die notwendigen 
Daten werden erst durch die Datenaustausch und Registrierungsverfahren auf Basis der EU 
KV-VO gewonnen. Müssen die Kommunen erst eine Zweckentfremdungssatzung erlassen, 
bevor sie die Daten erheben können, hieße das, das Pferd vom Schwanz aufzuzäumen. 

Eine Zweckentfremdungssatzung zu erlassen, ist mit hohem administrativem und 
personellem Aufwand verbunden. Eine Kommune sollte die Möglichkeit haben, ein 
Registrierungsverfahren einzurichten, bevor sie eine Zweckentfremdungssatzung erlässt, um 
daraus abzuleiten, ob eine Regulierung notwendig ist. 

Die Kopplung eines Registrierungsverfahrens an eine Zweckentfremdungssatzung steht 
zudem der Absicht der EU KV-VO entgegen, für größtmögliche Transparenz zu sorgen. 
Kommunen, die die Voraussetzungen für eine Zweckentfremdungssatzung nicht erfüllen, 
sind gemäß Gesetzentwurf nicht in der Lage, Daten für statistische Zwecke zu erheben.  

Wir regen deshalb an, auf diese Verknüpfung zu verzichten und vielmehr allen Kommunen 
zu ermöglichen, durch Registrierungsverfahren mehr Transparenz zu gewinnen. 

 

Angemessene Umsetzungsfrist von sechs Monaten vorsehen 

Wir hatten bereits erläutert, dass auch KMU von der Umsetzung der VO betroffen sind. 
Jedes neue Registrierungsverfahren bedeutet neuen, erheblichen Aufwand für die 
Unternehmen. Der Fachkräftemangel u.a. im IT-Bereich sorgt für Engpässe und beschränkt 
die Möglichkeiten der Unternehmen, eine Regulierung umgehend umzusetzen.  

Wir regen an, bei Einführung eines digitalen Registrierungssystems eine Übergangsfrist für 
Gastgebende und Plattformen von sechs Monaten vorzusehen. Dies ermöglicht die 
technische Implementierung und Registriernummern Vergabe an Gastgebende.  

 

Ausnahme von Plausibilitätskontrollen bei Registriernummern nicht EU-konform 

Zu Art. 2a Abs. 4 BayZwEWG-ÄndG, der die „automatische und unverzügliche“ Vergabe 
der Registernummern regelt, enthält die Begründung auf S. 10 folgenden Satz: „Eine 
inhaltliche Überprüfung der Angaben des Gastgebers vor Vergabe der 
Registrierungsnummer – mit Ausnahme von Plausibilitätskontrollen – erfolgt nicht.“ Der 
Satzteil „mit Ausnahme von Plausibilitätskontrollen“ sollte gestrichen werden. Art. 6 
Abs. 1 EU STR-VO sieht nur „nach“ der Vergabe der Registrierungsnummer eine 
Überprüfungsmöglichkeit durch Behörden vor (ebenso EG 14 Sätze 1 EU STR-VO). Stellt 
die Behörde nach der Überprüfung fest, dass „offensichtliche und ernsthafte Zweifel“ 
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bezüglich der Informationen und Unterlagen bestehen, kann sie die Gültigkeit der 
Registrierungsnummern „aussetzen“ und weitere Anordnungen treffen, Art. 6 Abs. 4 EU 
STR-VO. Art. 6 EU STR-VO regelt die behördliche Überprüfung detailliert. Eine 
„Plausibilitätskontrolle“, deren Reichweite unbestimmt ist und bei der unklar ist, in welchen 
Fällen sie angewendet wird, verstößt gegen den abschließend formulierten Wortlaut des Art. 
6 EU STR-VO und verhindert die in Art. 4 Abs. 3 lit. b EU STR-VO vorgesehene 
„automatische und unverzügliche Vergabe“ der Registrierungsnummern. 

 

Unionsrechtswidrigkeit bei Definition von Ordnungswidrigkeiten 

Die in Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BayZwEWG-ÄndG geregelten Ordnungswidrigkeiten 
beschränken sich (anders als die übrigen OWi-Tatbestände in Art. 4 BayZwEWG-ÄnG, §§ 
30, 33 DDG-E und auch in § 7 Abs. 1 Nr. 4 ZwG M-V-ÄndG) nicht auf Verstöße gegen Art. 6-
9 EU STR-VO.  Art. 15 Abs. 1 und 3 EU STR-VO sieht jedoch lediglich für die Art. 6-9 EU 
STR-VO vor, dass Mitgliedstaaten Sanktionen festlegen. Art. 15 EU STR-VO ist seinem 
Wortlaut nach abschließend. Die Festlegung der weitergehenden Ordnungswidrigkeiten 
in Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BayZwEWG-ÄndG ist daher unionsrechtswidrig und zu 
streichen.  

 

Einfluss der Kurzzeitvermietung auf den Wohnungsmarkt 

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die 
gegebenenfalls auch regulatorische Maßnahmen erforderlich macht. Solche Maßnahmen 
sollten jedoch stets auf belastbarer Evidenz beruhen und sämtliche relevanten Faktoren 
angemessen berücksichtigen, um eine faire, verhältnismäßige und wirksame Regulierung 
sicherzustellen, deren Effekte zudem regelmäßig evaluiert werden.  
 

Eine aktuelle Studie des Fraunhofer IAO im Auftrag von Airbnb 2023)2, belegt, dass die 
Kurzzeitvermietung keinen signifikanten Einfluss auf die Verfügbarkeit bezahlbaren 
Wohnraums hat. Laut Studie machten sämtliche Airbnb-Unterkünfte lediglich 0,3 % des 
gesamten Wohnungsbestands in Deutschland aus, in München sind es 0,54 %.; Unterkünfte, 
die mehr als 90 Tage pro Jahr vermietet wurden, sogar nur 0,07 %. Unterkünfte mit mehr als 
90 Tagen Vermietung machten lediglich 0,07 % des Bestands aus, in München waren es 
0,17%. 76 % der Anbieter sind Homesharer und vermieten ihre Wohnung nur gelegentlich, 
sodass dem permanenten Mietmarkt kaum Kapazitäten entzogen werden. 
In Tourismuskommunen fällt der Anteil an Ferienwohnungen höher aus; zugleich hat die 
Vermietung dort eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die möglichen Folgen regulativer 
Eingriffe müssen daher sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.  

70% der Buchungen in 2023 in Deutschland über Airbnb fanden in ländlichen Regionen und 
in kleinen bis mittelgroßen Städten statt (Oxford Economics). Dies trägt zusätzlich zur 
Entzerrung des Tourismus außerhalb von Ballungsgebieten bei.  

 

 

2 https://www.iao.fraunhofer.de/de/presseservice/aktuelles/airbnb-vermietungen-haben-keinen-
signifikanten-einfluss-auf-den-deutschen-wohnungsmarkt.html 
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Überdenken unverhältnismäßiger Genehmigungsvorgaben für Homesharer 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass Homesharing im Gesetzentwurf als legitime Form der 
Kurzzeitvermietung anerkannt wird. Die vorgesehene Begrenzung der genehmigungsfreien 
Vermietung der Hauptwohnung auf lediglich acht Wochen erscheint jedoch weder 
sachgerecht noch verhältnismäßig. Die gelegentliche Vermietung der selbst genutzten 
Hauptwohnung hat nachweislich keine relevanten Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt; 
ein öffentliches Interesse, das eine derart enge Beschränkung rechtfertigen könnte, ist daher 
nicht erkennbar. Wer aus persönlichen oder geschäftlichen Gründen viel auf Reisen ist, 
könnte leicht mehr als 8 Wochen die Hauptwohnung kurzfristig untervermieten, ohne dass 
der Wohnraumbestand beeinträchtigt wird. Eine Streichung der 8-Wochengrenze begründet 
sich auch aus den neuen Regelungen der EU STR-VO: die Kontroll- und 
Transparenzfunktion der Genehmigungspflicht besteht wegen der durch die EU-STR VO 
eingeführten Registrierungspflichten und den Datentransfer seitens der Plattformen nicht 
mehr. Konnte man vor Einführung der EU KV-VO noch argumentieren, dass die Behörden 
nur mittels der Genehmigungspflicht ausreichende Transparenz über die 
Vermietungsaktivität erhielten, wird diese Transparenz nun durch das 
Registrierungsverfahren und das Teilen umfassender Aktivitätsdaten sichergestellt. Eine 
darüberhinausgehende Genehmigungspflicht für die gelegentliche Vermietung an Gäste ist 
nicht verhältnismäßig. 

 

Über den Deutschen Ferienhausverband e. V. 

Der Deutsche Ferienhausverband mit Sitz in Berlin wurde im Dezember 2013 gegründet und ist mit 
rund 80 Mitgliedern Deutschlands größter Branchenverband im Ferienhaussegment. Zu unseren 
Mitgliedern zählen Vermieter, Agenturen, regional, deutschlandweit und international tätige 
Plattformen für die Vermittlung von Ferienwohnungen und -häusern, Meta-Suchmaschinen und 
Marktplätze für Ferienwohnungen und -häuser sowie Dienstleister für die Ferienhausbranche von 
Beratung über IT-Dienstleistungen bis Ausstattung. 
Weitere Informationen unter www.deutscher-ferienhausverband.de 

 

Über den Deutschen Tourismusverband e.V. 

 Der Deutsche Tourismusverband (DTV) ist der Dachverband der kommunalen, regionalen und 
landesweiten Tourismusorganisationen in Deutschland. Er positioniert den Tourismus als 
Leitökonomie, setzt sich für eine stabile öffentliche Finanzierung ein und engagiert sich für einen 

nachhaltigen Qualitätstourismus. Seit 1902 vertritt der DTV die Interessen des öffentlich finanzierten 
Deutschlandtourismus gegenüber Politik und Behörden, belegt seine Bedeutung für Wirtschaft und 
Gesellschaft, fördert den Austausch und entwickelt Qualitätsstandards. 
Weitere Informationen unter www.deutschertourismusverband.de 

 

Über den Verband Internet Reisevertrieb e. V. 

Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) ist seit über 20 Jahren die zentrale Stimme der digitalen 
Touristik in Deutschland. Seine mehr als 90 Mitgliedsunternehmen zählen zu den führenden Akteuren 
des digitalen Reisevertriebs – darunter etablierte Online-Reiseportale, Reiseveranstalter, 
Technologieanbieter und innovative Start-ups. Laut den FUR-Zahlen wurde 2024 bei 74 % der Reisen 
ab einer Übernachtung mindestens eine Reiseleistung digital gebucht. Der VIR vertritt die Interessen 
der Branche gegenüber Politik, Medien und VerbraucherInnen, fördert Innovationen und Nachwuchs 
und sensibilisiert die Touristik für die Zukunftsthemen der Digitalisierung. 
Weitere Informationen unter www.v-i-r.de 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Staatsminister Christian Bernreiter
Abg. Daniel Halemba
Abg. Jürgen Eberwein
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Martin Behringer
Abg. Sabine Gross



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 d auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes (Drs. 19/9639)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begründung 

erteile ich Herrn Staatsminister Christian Bernreiter das Wort. Bitte schön.

Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr): Sehr geehrter Herr 

Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns ist allen bekannt: Die Lage am 

Wohnungsmarkt bleibt in vielen bayerischen Gemeinden angespannt. Gleichzeitig 

nehmen Kurzzeitvermietungen über Onlineplattformen wie Airbnb immer weiter zu. 

Das verschärft die Situation, weil sie dem Markt Mietwohnungen entziehen. Hinzu 

kommt, dass die Plattformen die Daten zu Vermietungen nicht an die Behörden 

herausgeben wollen. Das erschwert die Durchsetzung nationaler Regelungen zum 

Schutz von Wohnraum erheblich. Das ist kein rein bayerisches Problem, sondern 

betrifft die ganze EU. Daher hat die EU mit der Verordnung zur Kurzzeitvermietung 

harmonisierte Vorschriften für den Austausch und die Erhebung von Daten in diesem 

Bereich festgelegt, die am 20. Mai in Kraft treten.

Mit unserem Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes wollen wir die 

Anforderungen der EU-Verordnung jetzt zügig in Landesrecht umsetzen. Damit kön-

nen Kommunen in Bayern am Datenaustausch teilhaben und vom verbesserten 

Wohnraumschutz profitieren. Mit dem neuen Zweckentfremdungsgesetz können Ge-

meinden in Bayern freiwillig ein digitales Registrierungsverfahren für Kurzzeitvermie-

tungen einführen. Die Einführung ist also keine Pflicht, bringt aber schon viele Vorteile. 

Die Gemeinden erhalten verlässliche und belastbare Daten von Onlineplattformen, 

sie können Kurzzeitvermietungen kontrollieren und Wohnraum wirksam vor zweckwid-

rigen Nutzungen schützen. Durch die Einführung des Registrierungsverfahrens kann 

das Zweckentfremdungsgesetz dann deutlich besser vollzogen werden. Die Gemein-
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den können Vermietungsdaten monatlich über eine Zugangsstelle beim Bund abrufen. 

Gleichzeitig führen wir eine Registrierungspflicht ein. Das heißt, jeder Gastgeber muss 

sich anmelden, bevor er über eine Onlineplattform vermietet. Hierfür erhält er eine 

kostenlose Registrierungsnummer. Das ist ein sehr bürokratiearmes Verfahren. Das 

stellen wir damit auch sicher.

Meine Damen und Herren, in Bayern gibt es momentan acht Gemeinden mit einer 

Zweckentfremdungssatzung. Wenn sich eine Kommune für das digitale Registrie-

rungsverfahren entscheidet, trägt sie auch die Kosten für die technische Umset-

zung.Wir unterstützen die Gemeinden bei der einheitlichen Entwicklung und Bereit-

stellung, damit das Verfahren effizient und transparent ist. Mein Ministerium hat 

erreicht, dass Gemeinden das bestehende digitale Registrierungsverfahren aus Nord-

rhein-Westfalen nutzen können. Aktuell klären wir durch den Städtetag, welche Ge-

meinden daran Interesse haben. Gemeinden können eine entsprechende Kooperation 

mit Nordrhein-Westfalen vereinbaren. Damit hätten die Gemeinden noch vor dem 

20. Mai 2026, an dem die EU-Verordnung in Kraft tritt, ein kostengünstiges Registrie-

rungsverfahren zur Verfügung.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Gesetzesänderung 

schaffen wir für unsere Gemeinden mehr Transparenz, bessere Durchsetzungsmög-

lichkeiten und damit mehr Schutz für den Wohnungsmarkt. So verhindern wir die 

dauerhafte Umwandlung von Wohnraum für Kurzzeitvermietungen und erhöhen das 

Angebot für Langzeitmieter. Deshalb bitte ich Sie um zügige Beratung und Beschluss-

fassung zu unserem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke, Herr Staatsminister. – Ich eröffne 

nun die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Re-

dezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. 
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Als erstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Daniel Halemba das Wort. Bitte 

schön.

(Beifall bei der AfD)

Daniel Halemba (AfD): Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bei diesem 

Gesetzentwurf sollten wir zunächst ehrlich sein, ehrlich gegenüber den Bürgern und 

ehrlich gegenüber uns selbst als Parlament. Was hier heute vorliegt, ist keine eigen-

ständige politische Entscheidung des Freistaats Bayern, sondern die unmittelbare 

Folge einer längst beschlossenen EU-Verordnung. Der politische Kern dieses Geset-

zes wird nämlich nicht heute hier im Landtag beschlossen, sondern wurde schon 

längst in Brüssel beschlossen.

Mit der EU-Verordnung 2024/1028 wurde ein europaweit harmonisiertes System zur 

Erfassung, Speicherung und zum Austausch von Daten über kurzfristige Vermietun-

gen geschaffen. Diese Verordnung gilt unmittelbar. Der Landtag hat darauf keinen 

Einfluss mehr. Das Landesgesetz dient nun ausschließlich dazu, dieses System auch 

irgendwie praktisch vollziehbar zu machen, und genau darin liegt das Problem; denn 

dieses Gesetz ist das rechtliche Einfallstor, durch das eine neue, weitreichende Da-

teninfrastruktur in Bayern verankert wird. Erst durch die Änderung des Zweckentfrem-

dungsgesetzes werden Gemeinden dazu verpflichtet, digitale Register einzurichten, 

Daten zu sammeln, Daten weiterzugeben und diese Daten dauerhaft vorzuhalten. 

Was hier entsteht, ist keine harmlose Verwaltungslösung, sondern eine neue Daten-

krake.

Künftig müssen private Gastgeber ihre Wohnungen registrieren lassen. Es werden 

personenbezogene Daten erhoben, detaillierte Angaben zu Wohneinheiten gemacht, 

Registrierungsnummern vergeben und öffentliche Register aufgebaut. Wie viel Büro-

kratie sollen unsere Bürger hier in Bayern denn noch ertragen müssen, meine sehr 

geehrten Damen und Herren? – Parallel dazu liefern Onlineplattformen monatlich 

Vermietungsdaten, beispielsweise zur Anzahl der Übernachtungen, zu den Gästezah-
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len und Herkunftsländern, konkrete Adressen und Angebots-URLs. Diese Daten wer-

den über eine bundesweite digitale Zustellungsstelle zentral zusammengeführt und 

abrufbar gemacht. Damit nicht genug: Der Gesetzentwurf erweitert den Kreis der 

Auskunftspflichtigen auch noch auf Energie- und Wasserversorger. Verbrauchsdaten 

sollen künftig als Ermittlungsinstrument dienen, um festzustellen, ob Wohnraum ge-

nutzt, leerstehend oder zweckentfremdet ist.

Dies ist ein weiterer Schritt zur totalen Überwachung unserer Bürger. Deshalb müssen 

wir diesen heute auch entschieden ablehnen, was ich in der Ersten Lesung schon 

einmal vorwegnehme. Wir reden hier nicht mehr über anlassbezogene Einzelfallkon-

trollen, sondern über den Aufbau eines strukturellen Kontrollsystems, digitale Register, 

automatisierte Verwaltungsakte, zentrale Datendrehscheiben, lange Speicherfristen 

und empfindliche Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Die Datenkrake entsteht dabei nicht 

zufällig, sondern ist das Ergebnis europäischer Harmonisierungspolitik. Das heißt, die 

EU beschließt, der Bund richtet die technische Infrastruktur ein, die Länder passen 

ihre Gesetze an, die Kommunen müssen vollziehen, und am Ende steht der Bürger, 

der sich registrieren, erklären und rechtfertigen muss.

Besonders perfide ist dabei, dass den Gemeinden formal ein Ermessen eingeräumt 

wird. In Wahrheit werden sie aber faktisch gezwungen, dieses System einzuführen, 

wenn sie weiterhin an die begehrten EU-Daten kommen wollen. Das ist keine echte 

kommunale Selbstverwaltung, das ist Druck durch rechtliche Abhängigkeit.

Meine Damen und Herren, nur wir als AfD stehen für den Schutz des Eigentums und 

für den Schutz der Privatsphäre.

Wohnraummangel entsteht nicht durch private Kurzzeitvermietung, sondern durch 

politisches Versagen, explodierende Baukosten, Überregulierung, ideologische Vorga-

ben und eine Politik, die Angebot verhindert statt ermöglicht. Statt Wohnungsbau zu 

erleichtern, wird ein weiteres Kontrollinstrument geschaffen. Statt Vertrauen in die 

Bürger zu haben, wird Misstrauen gesetzlich verankert. Statt Ursachen zu bekämpfen, 
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werden hier nur Symptome verwaltet. Sie machen hiermit – auch konkret mit diesem 

Gesetz – Wohnraum teurer.

Dieses Gesetz ist nicht verhältnismäßig und nicht freiheitlich, es schafft ein weiteres 

Bürokratiemonster und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie europäische Vorgaben 

Schritt für Schritt das Alltagsleben der Menschen einschränken. Deshalb werden wir 

diesen Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist Herr Kollege Jürgen 

Eberwein für die CSU-Fraktion. Bitte schön.

Jürgen Eberwein (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Das ist eine sehr trockene Materie. Es ist 

fast unmöglich, sie spannend darzustellen, insbesondere, nachdem Herr Minister sie 

dankenswerterweise schon in weiten Teilen vorgestellt hat. Ich kann noch einigen 

Unfug des Kollegen Halemba klarstellen. Ansonsten erkläre ich noch einmal, was mit 

dem Gesetz gemeint ist. Es beruht auf einer EU-Verordnung vom April 2024, die wir 

auch in den Ländern ratifizieren müssen, weil Kommunen betroffen sind. Hintergrund 

sind, wie wir schon gehört haben, der angespannte Wohnungsmarkt und die zeitgleich 

immer mehr werdende Kurzzeitvermietung von Wohnungen und Ferienwohnungen, 

insbesondere in touristischen Gebieten.

Die Kommunen, insbesondere Städte und touristische Gemeinden, erlassen immer 

häufiger Zweckentfremdungssatzungen. Sie müssen daher ermitteln, ob eine solche 

Zweckentfremdung vorliegt bzw. ob Wohnungen tatsächlich als Ferienwohnungen ver-

mietet werden. Eine Zweckentfremdung ist nämlich nur der Fall, wenn Wohnungen 

insgesamt acht Wochen im Jahr für Beherbergungszwecke, also als Ferienwohnung, 

genutzt werden. Dafür müssen die Kommunen auf Daten zurückgreifen können. Sie 

haben aber zum Beispiel bei Airbnb Probleme, diese Daten tatsächlich zu erhalten.
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Nachdem dies auf europäischer Ebene, also auch in Spanien, Italien oder sonst ir-

gendwo, ein Problem ist, hat die EU die Verordnung erlassen, um es zu konsolidieren, 

in ganz Europa gleich zu machen und den Datenzugriff zu verbessern. Hierfür sieht 

die EU eine einheitliche digitale Infrastruktur und eine zentrale Datenbank auf Bundes-

ebene vor, an die die Vermieter oder – besser gesagt – Plattformen wie zum Beispiel 

Airbnb oder andere die Daten liefern. Bei dieser zentralen Datenbank können die 

Kommunen dann zum Beispiel Ermittlungen anstellen, wie die Wohnungen vermietet 

wurden, wie lange usw.

Dafür ist es aber erforderlich, dass sich der Vermieter einer Ferienwohnung in seiner 

Kommune registriert, und zwar nur bei Kommunen, die das wollen. – Dies ist der ent-

scheidende Punkt, Herr Kollege. Keine Kommune wird zur Einführung dieser Regist-

rierungsplattform verpflichtet, sondern das Zweckentfremdungsgesetz, das geändert 

werden soll, ermöglicht es den Kommunen, die dies wollen, eine solche Registrie-

rungsplattform einzuführen und gleichzeitig auf die Daten auf Bundesebene zurückzu-

greifen. Das ist der Hintergrund. Den Kommunen wird es ermöglicht, Satzungen dazu 

zu erlassen und eine Registrierungsplattform einzuführen.

Wie funktioniert das? – Der Vermieter einer Ferienwohnung muss sich bei der Platt-

form der Kommune registrieren und erhält automatisch und kostenfrei eine Registrie-

rungsnummer. Diese muss er dann zum Beispiel bei Airbnb angeben und bei seinem 

Angebot hinterlegen. Zeitgleich oder im Abstand dahinter müssen Anbieter wie Airbnb 

diese Daten an die zentrale Bundesplattform weiterleiten.

Was ist der Benefit für die Kommunen, die sich daran beteiligen wollen? – Ich beto-

ne noch einmal: Sie können die Daten, die sie für ihre Ermittlungen brauchen, ob 

eine Zweckentfremdung vorliegt, unbürokratisch bei der Datenbank auf Bundesebene 

einholen. Das ist ein Benefit für die Kommunen, die es einsetzen wollen oder es 

brauchen, weil sie Zweckentfremdungssatzungen haben. Es gibt sicherlich auch Kom-

munen, die kein Problem mit Ferienwohnungen haben. Diese müssen das auch nicht 

tun.

Protokollauszug
68. Plenum, 28.01.2026 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 6



Zu den Kosten. – Ja, natürlich kommen auf die Kommunen eventuell Kosten zu, die 

eine solche Registrierungsplattform schaffen müssen, wenn sie eine solche Lösung 

wollen – ich wiederhole mich –; sie können sich aber mit anderen Kommunen zusam-

menschließen. Das Bauministerium unterstützt die Kommunen bereits und steht zum 

Beispiel mit dem Bayerischen Städtetag in Verbindung. In anderen Bundesländern 

wird das bereits gemacht. Auch dort besteht die Möglichkeit für Kooperationen und 

des Rückgriffs auf bestehende Registrierungsmodelle. Insofern müsste es dann für die 

Kommunen, die das einführen wollen, eine kostengünstige Lösung geben.

Die Kommunen haben also einen leichteren Zugang zu der bundesweiten Datenbank, 

müssen dafür aber eine Registrierungsplattform einführen. Das ist der Hintergrund 

des Gesetzes. Dabei handelt es sich auch nicht um eine große bürokratische Hürde, 

sondern für die Kommunen, die das brauchen oder wollen, um eine Erleichterung.

Insofern bitte ich, den Gesetzentwurf in den Ausschüssen zügig zu beraten und ihn 

dann letztlich in der Zweiten Lesung zu beschließen. – Danke.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächster Redner ist der 

Kollege Jürgen Mistol für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Domblick, Oase 

mit Garten am Rande der Altstadt, neu renoviertes Appartement in zentraler Lage – 

so blumig bewerben private Vermieterinnen und Vermieter aus meiner Heimatstadt 

Regensburg im Internet Wohnraum als Ferienwohnungen. Kein Wunder: Das Altstadt-

Ensemble ist UNESCO-Weltkulturerbe und ein beliebtes Ziel für Touristinnen und 

Touristen. In unserer Stadt Regensburg ist es wirklich schön, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. – So weit der Werbeblock.

Regensburg gehört auch zu den Städten, die von der vom Landesgesetzgeber ein-

geräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht haben und vor sechs Jahren eine entspre-
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chende Satzung auf den Weg gebracht haben. Mithilfe dieser Zweckentfremdungssat-

zung konnten bis 2024 im Stadtgebiet stolze 2.467 m² Wohnfläche in Form regulärer 

Mietwohnungen für die wohnungssuchenden Menschen in der Stadt zurückgeholt wer-

den.

Heute geht es um den Zugang der Städte und Gemeinden zu den Daten über kurzfris-

tige Vermietungen von Unterkünften über Onlineplattformen. In meiner Heimatstadt 

waren wir damals sehr erfolgreich. Man hat auch sehr pragmatisch begonnen. Man 

ist sehr pragmatisch an diese Daten gekommen. Praktikantinnen und Praktikanten 

haben sich die Angebote auf den einschlägigen Portalen angesehen; dann ist in der 

Verwaltung geprüft worden, ob eine Genehmigung vorliegt oder nicht. In vielen Fällen 

ist man auch fündig geworden. Vielleicht gibt es sogar noch einfachere Möglichkeiten; 

ich meine aber, die vorgeschlagene ist auch eine Möglichkeit.

Es geht um viel Geld. Der Platzhirsch Airbnb und seine Mitbewerber machen allein 

in Deutschland mehr als 28 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Gleichzeitig haben wir 

in Regensburg und in vielen anderen Orten in Bayern einen angespannten Wohnungs-

markt. Das Problem von zu wenig Wohnraum, vor allem von zu wenig bezahlbarem 

Wohnraum, ist nicht neu und immer noch ungelöst. Wir alle haben erst diesen Monat 

die Schlagzeilen gelesen: In Bayern fehlen laut Pestel Institut rund 230.000 Wohnun-

gen.

Neben der steigenden Zahl von lukrativen Kurzzeitvermietungen von Wohnraum als 

Ferienwohnungen belastet auch der Leerstand von Wohnungen den Markt. Beim Pro-

blem des Leerstandes ist das Instrument Zweckentfremdungssatzung für die Kommu-

nen leider noch nicht scharf genug, wie die Praxis zeigt. Hier sehen wir GRÜNE noch 

Handlungsbedarf.

Die "Bayerische Staatszeitung" hat zu Beginn des Jahres ein Thema aufgegriffen, 

das man sich auch einmal genau anschauen muss. Bei Zweckentfremdungssatzun-

gen geht es auch darum, Lösungen für Leerstände zu finden. Da ist ein Thema 
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aufgegriffen worden, das man sich noch einmal anschauen muss. In rund 35 % der 

Erbengemeinschaften mit Immobilien stehen Immobilien leer, weil sich die Erben nicht 

einigen können – so eine Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. 35 % ist 

schon viel, wenn man weiß, dass 80 % der Immobilien an Erbengemeinschaften und 

nur 20 % an eine Person gehen. Da ist also noch einige Musik drin.

Aus meiner Sicht bleibt es schon Ziel, leer stehende Wohnungen wieder mit Leben 

zu füllen. Das bleibt eine Aufgabe, für die gute Lösungen gefunden und umgesetzt 

werden müssen. Was jedoch die Ferienwohnungen angeht – und um diese geht es 

ja heute –, ist es gut und richtig, dass der Gesetzentwurf die Prioritäten klar setzt. 

Erst muss die Pflicht zur Registrierung erfüllt sein, dann darf die Wohnung auf der 

Onlineplattform angeboten werden.

Mit der Anpassung des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohn-

raum – so heißt es ja offiziell – an europäische Vorgaben stellen wir die Weichen rich-

tig. In Spanien etwa – so hat man mir berichtet – hat die vollständige Verfügbarkeit der 

Informationen den Kommunen stark geholfen. Einen derart positiven Effekt wünsche 

ich mir auch in Bayern. – Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächster Redner ist der 

Kollege Martin Behringer für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Bitte schön.

Martin Behringer (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Nachdem der Kollege vor mir 

einen Werbeblock für die Oberpfalz eingeschoben hat, möchte ich das für Niederbay-

ern tun. Auch der Bayerische Wald ist sehr schön. Auch wir haben schöne Aussichten 

in einer schönen Landschaft und auch schöne Berge – das muss man auch dazu 

sagen –; nicht nur Regensburg hat einen schönen Dom. Dementsprechend braucht 

es, glaube ich, diesen Werbeblock auch.
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Ich bin aber trotzdem immer noch von einer Rede erschrocken, in der von Totalüber-

wachung, von in Zukunft total teuren Wohnungen und von einem Bürokratiemonster 

gesprochen wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen: Man merkt einfach, dass man sich 

nicht mit dem Thema beschäftigt und man nur alles schlechtreden, nur alles kaputtma-

chen will. Um mehr geht es bei solchen Reden nicht.

Stattdessen sollte man sich damit auseinandersetzen, um was es wirklich geht. Es 

geht um Wohnraum – Wohnraum, den wir dringendst brauchen, den wir in jeder 

Gemeinde brauchen, in jeder Stadt brauchen. Kollege Eberwein hat das schon ganz 

gut ausgeführt: Alles, was über acht Wochen touristisch vermietet wird, gilt als zweck-

entfremdet. Wir haben viele Wohnungen, die gefördert worden sind, dann aber auf 

Airbnb angeboten werden. Es kann nicht sein, dass der Freistaat Bayern und auch die 

Kommunen günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen und dieser dann auf Airbnb 

angeboten wird.

Damit das unterbunden werden kann, ist dieses Gesetz mehr als notwendig. Die 

Gemeinden brauchen eine entsprechende Satzung, um feststellen zu können, welche 

Wohnung zweckentfremdet wird. Es ist sehr gut, dass das EU-weit gemacht wird. 

Wir haben uns auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Österreich informiert, das 

auch ein sehr massives Problem mit Zweckentfremdung hat und dieses Verfahren 

auch gutheißt. Auch Airbnb hat in Gesprächen gesagt: Auch wir wollen, dass die 

Registriernummer eingeführt wird, dass das relativ schnell geht, dass das für die Bür-

gerinnen und Bürger alles online, bürokratiearm und schnell geht, damit man wirklich 

nachvollziehen kann, welche Wohnungen es sind und wo diese Wohnungen sind, 

damit dann auch die Gemeinden gut informiert sind.

Wie gesagt: Hier wird kein Bürokratiemonster geschaffen, sondern das ist leicht zu-

gänglich. Die Kommunen haben das auch selber in der Hand. Sie können sich zusam-

mentun. Das Bauministerium ist mit den Kommunen in guten Gesprächen, damit das 

Ganze auch niederschwellig und gut vonstatten gehen kann.
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Meiner Ansicht nach ist das ein großer Schutz für unseren bezahlbaren Wohnraum, 

für unsere Bevölkerung, damit Wohnraum auch wirklich Wohnraum bleibt und unser 

Wohnraum auch in der Zukunft geschützt wird und damit vor allem unsere Kommunen 

transparent sehen, welche Wohnungen fremdgenutzt werden.

Ich gehe davon aus, dass dadurch weniger Missbrauch passieren wird. Wenn jemand 

meint, das unbedingt machen zu müssen und es sich dabei um einen Missbrauch 

handelt, muss dies auch dementsprechend bestraft werden. Das ist für mich selbstver-

ständlich. Wenn jemand bezahlbaren oder geförderten Wohnraum zum Beispiel für 

Airbnb missbraucht, dann muss der Staat oder müssen die Gemeinden entsprechend 

handeln und auch Strafen verhängen.Für mich ist das Gesetz einfach da, um den 

Wohnraum für unsere Menschen in Bayern zu erhalten. Darum werden wir diesem 

auch zustimmen. Ich hoffe auf eine gute Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächste Rednerin ist die Kollegin Sabine 

Gross für die SPD-Fraktion. Bitte schön.

Sabine Gross (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Der Gesetzentwurf der Staatsregierung reagiert auf die EU-Verord-

nung 2024/1028, die ab 20.05.2026 gilt. Er soll sicherstellen, dass die Kommunen 

durch ein digitales und EU-rechtskonformes Verfahren verlässliche Daten über Kurz-

zeitvermietung erhalten, ihre Zweckentfremdungssatzung durchsetzen können und 

mehr Transparenz auf dem Markt besteht.

Dieses Gesetz ist notwendig, weil es EU-Recht umsetzt. Aber es ist kein wohnungspo-

litisches Gesetz. Kurzzeitvermietungen, etwa bei Plattformen wie Airbnb, verschärfen 

– das wissen wir alle – den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt. Wohnungen, 

besonders in guten Lagen wie in München, Nürnberg oder beliebten Kurorten, werden 

dem Markt entzogen. Das treibt die Mieten in die Höhe und verdrängt Familien, Auszu-

bildende und Beschäftigte aus ihren Quartieren.

Protokollauszug
68. Plenum, 28.01.2026 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 11

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5106
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5329


An dieser Stelle greift der vorliegende Entwurf zu kurz. Die Einführung des digitalen 

Registrierungsverfahrens ist daran gekoppelt, dass die Kommune bereits eine Zweck-

entfremdungssatzung hat. Gerade für Gemeinden ohne Satzung wäre es aber interes-

sant und wichtig zu wissen, wie viele Kurzzeitvermietungen es in ihrem Gebiet gibt, wo 

sie liegen und welchen Umfang sie haben. Ohne Daten gibt es keine Entscheidungs-

grundlage. Jedoch gibt es ohne Satzung auch keine Daten.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich die Registrierungspflicht ausschließlich 

an der Dauer der Vermietung orientiert. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs liegt eine Zweckentfremdung aber nur dann vor, wenn auch 

zusätzlich eine überwiegend gewerbliche Nutzung sicher festgestellt wird. Die bloße 

Dauer der Vermietung reicht nach den Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof nicht aus. Das bedeutet, die gesammelten Daten helfen den Kommunen 

nur eingeschränkt, um rechtssicher Verstöße festzustellen.

Auch die Frage der Wohnraumwirkung wird nicht gelöst. Selbst wenn alle Vermieter 

ihre Ferienwohnung registrieren, wird kein Meter zusätzlicher Wohnraum geschaffen. 

Der Druck auf den Mietmarkt bleibt bestehen, besonders in den Städten und Hotspots, 

wo jede Wohnung zählt.

Unser Fazit: Ja, wir werden dem Gesetz zustimmen. Es setzt lediglich EU-Recht um, 

ist jedoch wohnungspolitisch ambitionslos. Es schützt keinen Quadratmeter Wohn-

raum zusätzlich und stärkt die Kommunen nur begrenzt. Wenn wir die Zweckentfrem-

dung ernsthaft bekämpfen wollen, brauchen wir mehr als Registrierungspflichten. Wir 

brauchen klare Regelungen, wirksame Steuerinstrumente und eine Landesregierung, 

die den Schutz von Wohnraum genauso ernst nimmt wie die Umsetzung europäischer 

Vorgaben. Bezahlbarer Wohnraum ist kein Luxus, er ist Daseinsvorsorge, soziale 

Verantwortung und die Grundlage für lebendige Städte und Gemeinden. – Ich freue 

mich auf die Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei der SPD)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 

vor. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Aus-

schuss für Wohnen, Bau und Verkehr als federführendem Ausschuss zu überweisen. 

Erhebt sich Widerspruch? – Dem ist nicht so. Dann ist das so beschlossen.
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